’ Dresdén, den 08.01.2016

Meine sehr geehrten Damen und Herren

Bebauungsplan Pappritz: Am Mieschenhang Nr. 329
Ich wende mich heute nun doch an Sie, da ich mit einer Entscheidung nicht einverstanden bin und

Einspruch einlege.

Weiterhin fiel mir auf, dass fast taglich, nach kurzen Regen, ein Rinnsal aus der Bordsteinkante

neraus ot N e cine Gefa.

Es gab da immer etwas Oberflachenwasser, aber nie so stark wie jetzt.

Der Baum des Jahres von 2008, der WallnuBbaum, steht ja auch unter Artenschutz,

Auf dem Bebauungsplan ist der Baum schon nicht mehr eingezeichnet, somit freigegeben zum Fallen,

Danke fir thr Verstandnis
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Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mischenhang
Entwurf

Offenlage vom 21. Dezember 2015 bis einschlief3lich 12. Februar 2016

Ort: Stadtplanungsamt, Freiberger Stral’e 39, Zimmer 4313

Dresden, d.
AC. 0. 46

Herr/Frau:

Anschrift:

Stellungnahme:

- (ch:.)\'.)t'—x,b\‘ M NS P I RS P «(\r \G'Q\LL

aufgenommen: bestatigt:
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01328 Dresden, 18. Jan. 2016

Landeshauptstadt Dresden

Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Dresden
Postfach 12 00 20 =1
wD S
01001 Dresden 1.4 # Mz 20
G1.5 w A
zZA Wgl

_,_’____,__: Kopie an
Stellungnahme P v
0[. %

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. .
Am Mieschenhang 2 4. //5

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum vorgenannten Entwurf des Bebauungsplans nehmen wir wie
folgt Stellung:
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2. AusgleichsmalRnahme M 2

Mit der AusgleichsmaBnahme M 2 ist geplant, das vor einigen Jahren
im oberen Abschnitt mit Aufschiittungen verfiilite Kerbtal der Moos-
leite weitestgehend freizulegen und den Quellbereich des Gewadssers
wieder herzustellen. Die hierbei anfallenden Kosten sollen gemaR
Kostenerstattungssatzung der Stadt anteilig den im urspriinglichen
AuBenbereich ermdglichten Bauvorhaben, den dort geplanten Stra-
Renbaumalnahmen und der notwendigen Waldumwandlung zuge-
ordnet werden.

Wir halten es fiur bedenklich, die in Anbetracht des bereits seinerzeit
geltenden Natur- und Landschaftsschutzes von der Gemeinde ge-
nehmigten und von der Allgemeinheit nicht zu verantwortenden
Aufschittungen mit hohem Renaturierungs- und Kostenaufwand
(Bodengutachten!) wieder riickgangig zu machen.

Falls es alleiniger Zweck der AusgleichsmaRnahmen sein sollte, im
dstlichen Bereich der StraRe ,,Am Wald“ ein Wohngebiet mit ledig-
lich 2 Baufeldern zu entwickeln, ware das als unwirtschaftlich anzu-
sehen, auch im Hinblick auf die wesentlich giinstiger gelegenen mitti-
gen Grundstlicke im westlichen Teil der StraRe (vgl. dazu TNr. 3.2).

Ungeachtet dessen bitten wir, wie bei der AusgleichsmaBhahme M 1
durch Zuordnungsfestsetzung eindeutig und allgemein verstandlich
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zu bestimmen, welche Kosten umlagefahig und ganz oder teilweise

erstatungspflichtig sein sollen.
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3.3.1

3.3.2

Die neu mit Baufeldern ausgestatteten Grundstiicke entsprechen —
im Gegensatz zu den dahinterliegenden unbebauten Grundstiicken in
der 2. Reihe — auch nicht den Vorgaben der Bauleitplanung. Sie kon-
nen weder mit der geforderten geringen Dichte noch locker durch-
grint bebaut werden. GréBere zusammenhdngende Griinbereiche in
Form von Vorgarten (die im Zuge des Strallenausbaus ganz oder teil-
weise entfallen) und/oder als griine Quartiersmitte sind gleichfalls
nicht vorhanden. Daran dndert grundsatzlich nichts, dass deren Zu-
sammenfassung zum Zwecke einer gréReren ,,Bebauungsflexibilitat”
vorgesehen ist, zumal verschiedene Eigentlimer beteiligt sind.

7 von 106



Mit freundlichen Griien
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01328 Dresden, 31.1.2016

Landeshauptstadt Dresden

Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Dresden
Stadtplany

Postfach 12 00 20 SR 7 SN, XN
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01001 Dresden 03 FEB. 2016 [wi o
61.5 zv
616 zA Wyl
H1.7 Kopie an

>s G2
Ergdnzende Stellungnahme — — —

zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4
Am Mieschenhang

7102, %01

()
Zu unserem Schreiben vom 18.Jan.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit vorgenanntem Schreiben haben wir uns u. a. zur Ausgleichs-
maBnahme M 2 geiuRert (vgl. TNr. 2.). Dabei wurde Ubersehen, dass
durch den Entwurf der Satzung eine Zuordnungsfestsetzung bereits
erfolgt ist (vgl. Nrn. 9.2. und 9.3). Hiernach soll M 2 der Gemarkung
Pappritz und hinsichtlich der entstehenden Kosten einer bestimmten
Anzahl von dort befindlichen Grundstiicken zugeordnet

9 von 106



10 von 106

Wir wenden uns dagegen, dass die Kosten der geplanten Renaturie-
rungsmafinahmen —sofern rechtlich (iberhaupt zuldssig - den im
Satzungsentwurf aufgezdhlten Grundstiicken zugeordnet werden sol-
len:

1.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind von uns unbekannten Per-
sonen und dem Vernehmen nach im Einvernehmen mit der Gemein-
deverwaltung Pappritz erfolgt. Falls die aus Umweltschutz- und
Rechtsgﬁihden nun tatsachlich wieder riickgdngig gemacht werden

missen, sind [

verantwortlich.

2.

Die Kostenzuordnung fiir eine nicht komplette Zahl von Grundstii-
cken, bei denen angeblich im urspriinglichen AuBenbereich Bauvor-

haben ermoglicht worden sind (vgl. Begriindung des Bebauungsplan-
entwurfs, Seite 49 Abs. 3), ist rechtlich, inhaltlich und zeitlich nicht
nachvollziehbar und deshalb als willkiirlich anzusehen.




Wir erwarten deshalb, dass nochmals eingehend gepriift wird, ob es
aus rechtlichen und tatsdchlichen Griinden zwingend nétig ist

e das obere Kerbtal und den Quellbereich der Moosleite wieder
herzustellen,

e die geplanten AusgleichsmalRnahmen vollstandig durchzufiihren
und

e die oder einige Grundstiickseigentliimer mit den hierbei anfal-
lenden Kosten zu belasten.

_Durch die auBerdem vorgesehene finanzielle Beteiligung

unseres GrundstUcks- an den Kosten der Ausgleichsmalinahme
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M 2 wiirde zuséatzlich erheblich in unsere Rechte eingegriffen wer-

den.

Wir bitten, den Entwurf des Bebauungsplans unter Beriicksichtigung
unserer Einwendungen zu lGberpriifen und entsprechend zu andern.

Mit freundlichen I|| ||i I
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Betr.: Widerspruch zur Anderung des Bebauungsplanes Dresden Pap

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir, die Besitzergemeinschaft des Flurstiickes -in Ergdnzung der Stellungnahme

oo 15 052010

Widerspruch

zu 0.g. Bebauungsplan ein.
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2) Auch die in M 1 geforderte Waldabholzung und Umwandlung der Nutzung in Wiese mit Strduchern

widerspricht jeglichen 6kologischen Erfordernissen.

Bitte nehmen Sie diesen Einspruch zur Kenntnis

Mit freundlichem GriiRen
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Stadtplanungsamt
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01001 Dresden

Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang

Sehr geehrte Damen und Herren,

fir die notwendige abwasserseitige Erschlieung begriiRe ich die Aufstellung des Bebau-
ungsplans.

Der Hinweis aus meinem Schreiben vom 16.09.2014 zum Austritt von Hangwasser auf dem

Flurst(jck_fand keinen Eingang in den Umweltbericht zum Bebau-

ungsplan.
Am Ful} der Stiitzmauer des Stellplatzes auf Fist. tritt regelmafig Wasser aus. Die
Austrittsmenge Uberschreitet die von Flst um ein vielfaches. Im Zuge der Erschlie-

Rung muss hier eine geeignete Abflussmoglichkeit geschaffen werden.

- Seite 17 Nr. 6.2 Voraussichtliche haushaltswirksame Kosten, Refinanzierung
Die Kostenschatzung bezieht sich nur auf den Strallenbau, Kosten fiir Grunderwerb,
stadttechnische ErschlieBung und Hangsicherung sind nicht aufgefiihrt. Die zu er-
wartenden Kosten sind vollstédndig zu schatzen.
(Beispiel: Das Flurstlick 85a wurde aufgeschittet um ein Abrutschen der Strafte Am
Rainchen zu verhindern. Diese Aufschiittung soll als Ausgleichsmaflnahme beseitigt

werden, hier wird eine Hangsicherung notwendig werden)
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Seite 24 Nr. 6.3.2 Stadttechnische Erschlieftung
.Zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Stadtratsbeschluss von 2009)

in Verbindung mit der Sachsischen Kleinkldranlagenverordnung ist eine 6ffentliche
Schmutzwasserableitung bis zum 31. Dezember 2015 erforderlich.” Der Termin dirf-
te nicht mehr einzuhalten sein, verdeutlicht aber das Dilemma um die Schmutzwas-
serentsorgung im B-Plangebiet.

Im Zusammenhang mit meinem Bauantrag wurde-mitgetei!t, dass das Gebiet
mittelfristig an die Schmutzwasserableitung angeschlossen werden soll.

Seite 35 Nr. 8.2.1.3 Schutzgut Wasser, Oberflachenwasser

,Im Bereich der Grundstiicke Am Rainchen |jisind Austritte von Hangwasser
dokumentiert, die einen friheren Quellbereich der Moosleite vermuten lassen. Dieser
wurde offensichtlich schon mit Herstellung der Stralle Am Rainchen Gberformt.*
Siehe meinen Hinweis oben.

Seite 40 Nr. 8.2.1.5 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild, Ausgliederung aus dem
Landschaftsschutzgebiet

Die Umsetzung der Ausgleichsmafinahme M 2 erfordert keine Ausgliederung der
Flurstlicke 84/1 und 85a aus dem Landschaftsschutzgebiet. GemaR § 9 Abs. 1 Nr.
20 konnen innerhalb eines Bebauungsplanes Flachen oder Mafinahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewie-
sen werden.

Konflikte mit der Verordnung Gber das Landschaftsschutzgebiet soliten auf dem Weg
der naturschutzrechtlichen Befreiung gelést werden.

Seite 46 Nr. 8.2.6 Zusammengefasste Umweltauswirkungen

Ausgleichsmallnahme M 2

Es ist sicher wiinschenswert die urspriingliche Geldndegestallt des Kerbtales und
den Quellbereich der Moosleite wiederherzustellen. Ich stelle die VerhéaltnismaRigkeit
dieser Maflnahme in Frage.

Auf dem Flurstlick 84/1 wurde ein Biotop (Streuobstwiese, magere Frischwiese) ge-
maB § 21 SachsNSchG festgestellt. Diese Flache weist einen erheblichen Pflege-
rickstand auf. Wiederherstellung und Pflege dieser Flache bietet sich als alternative
MaRnahme an.

Flurstlick 85a ist keine Wiesenflache sondern eine unbebaute Flache in einem fort-
geschrittenen Sukzessionsstadium. Fiir mich stelit sich die Frage, ob der Zielbiotop
tatsachlich eine viel hdhere Wertigkeit gegentiber dem derzeitigen Zustand der Fla-
che bzw. deren natlirlichen Entwicklungspotential bietet.



-3-

Durch die Beseitigung der Aufschittung werden Hangsicherungsmafinahmen fir die
Strafle Am Rainchen notwendig, die erhebliche Kosten verursachen aber keinen
Mehrwert fir Natur und Landschaft bringen.

- Seite 46 Redaktioneller Hinweis
Die Passage ,Darliber hinaus wird fir die auf dem Flurstiick 85 a und Teilen von
Flurstlick 84/1 erforderliche Waldumwandlung auf einer Flache von ca. 850 m?, der
entsprechende Waldersatz durch Anpflanzungen, teilweise wieder als Wald, im Be-
reich des wiederhergestellten Kerbtales erbracht.” Ist doppelt aufgefuhrt.

Mit freundlichen Griilen
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Bebauungsplan Nr. 329 , Dresden-Pappritz Nr. 4 , Am Mieschenhang" f 1/ u ’fu‘/
Grundstiick _
Flurstiick II’QS

Eigenttumer :

Sehr geehrte Damen und Herren ,

Als Miteigentimer und im Auftrag des weiteren Eigentlimers _méchte ich
ihnen Folgendes mitteilen.

Ich hatte Gelegenheit am 28.07.2015 in den Uberarbeiteten Entwurf des obengenannten
Bebauungsplanes einzusehen. Gegentber den Darstellungen und Erlauterungen in der
Beratung vom 16.07.2015 gibt es da nachstehende markante Anderungen.

- Einordnung der Wald-Anpassungsflache M 1 - auf Flurstuick -

Mir wurde weiterhin mitgeteilt, das ein weiteres Baurecht fir das FIurstUckHarst besteht,
wenn die Bedingungen zur Reduzierung des Waldbereiches M 1 hergestellt sind.

Gegen diese Festlegung erheben wir hiermit EINSPRUCH.

Begrindung :
Ich mdéchte feststellen, das esmu verdanken ist, das diese
sogenannte Waldflache in dem jetzigen Zustand vorhanden ist. Damit ist ersichtlich, das ein

behutsamer Umgang mit den naturbelassenen Flachen erfolgte. Das die aflr
jetzt bestraft werden widerspricht jegliche Logik. Es ist nicht zu erwarten, das
gesunde Baume féllt die keinen Schaden verursachen. Welche Auflagen und Verpilichtungen

aus dem Waldschutzgesetz sich hier fur die Zukunft ergeben wére interessant.

Die generellen Schutzkriterien fur groRe Waldflachen auf solche Miniflachen von 1500 m?2
anzuwenden erscheint zumindest fragwiirdig. Zumal in der definierten Schutzflache bereits

Bebauung genehmigt wurde. Es gibt viele bebaute Grundstiicke mit &hnlichem Baumbestand
und Abstanden.

2



Es erscheint also sinnvoll und notwendig die automatisch tUbertragenen Schutzkriterien
an die 6rtlichen Bedingungen anzupassen. Zumal die Einhaltung durch die vorhandenen

Schéaden die von Bdumen aus und an Privatbesitz entstehen sind sowieso privatrechtliche
Angelegenheit.

Baufeld 2

Das Baufeld 2 liegt nur teilweise in der definierten Schutzzone. )
In Anbetracht der dargestellten Besonderheiten erscheint auch hier die Ubernahme der
Schutzzone nicht notwendig.

Ich bitte um Uberarbeitung der entsprechenden Festlegungen im Entwurf des
Bebauungsplanes.

Anlage : Lageplan 1: 1000

Kopie: - an untere Forstbehérde
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LAGEPLAN Fiurstiick Dresden — Pappritz
Grundstiick :Jmesden - Pappritz
zum Bebauungsplan — Entwurf
Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4 , Am Mieschenhang"
Maflstab : 1: 1000
angefertigt : 12,08, 2(;15-

nach” amtlichen Lageplan




An

Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt

Abtlg. Stadtplanung Stadtgebiet

Postfach 12 00 20
01001 Dresden

S -~ 08.09.2015

703
iV
Stellungnahme zum - e l 9.45

Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4 , Am Mieschenhang

Grundsttick

Ergdnzung zum Schreiben vom 12.08.2015
Ihr Zeichen 61.3.2

Sehr geehrte Damen und Herren ,
Ich danke fur lhren Zwischenbescheid vom 24.08.2015 zum obengenannten Vorgang.
Zur Vervollstandigkeit unseres Standpunktes méchte ich iber Folgendes informieren.

Unser Anliegen gemaf Schreiben vom 12.08.2015 zum Schutzstreifen-Wald hatte ich
weiterhin der unteren Forstbehérde der Stadt Dresden mitgeteilt. Dazu liegt mit Schreiben
vom 21.08.2015 eine Stellungnahme vor.

Darin wird auf folgende Mdéglichkeiten der Auslegung zur Anwendung des Schutzstreifens
hingewiesen.

1. Ausnahmen kénnen gestattet werden
2. die Entscheidung dazu trifft die untere Baurechtsbehérde

3. fur Bestandsgeb&aude gilt diese Vorschrift nicht

Fur das Baufeld 1 ergibt sich daraus, das die Aufstockung des eingescholRigen Gebaudeteiles
mit einem 2. Geschol} ohne Einschrankungen méglich ist.

Ich bitte diese Moglichkeit in Verbindung mit den Festlegungen zum Bebauungsplan zu
bestatigen und zu dokumentieren. Ich erbitte hierzu von Ihnen eine entsprechende Mitteilung.

Mit freundli

Anlage: Stellungnahme der Unteren Forstbehérde vom 21.08.2015
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Il | Qresden,

Landéshauptstadt Dresden - Postfach 12 00 20 - 01001 Dresden Landeshauptstadt Dresden
" Amt fiir Stadtgriin und
Abfallwirtschaft

Untere Forstbehérde

Ihr Zeichen Unser Zeichen | Es informiert Sie Zimmer | Telefon E-Mail Datum
) 67.45-2511.20- 21. August
76/2015 - 2015
Wald auf dem Grundstiick Pappritz -

der Wald auf dem betreffenden Grundstiick ist nicht im Rahmen des B-Planes neu festgelegt worden, sondern
er besteht seit alters her, was Sie unschwer am Alter der Biume erkennen kénnen. Wald ist durch das Waldge-

S— setz besonders geschiitzt und darf nur mit Genehmiiuniin eine andere Nutzunisart umiewandelt werden.

Das Sachsische Waldgesetz besteht seit 1992. Seitdem gibt es auch die Abstandsvorschrift, welche in
§ 25 Abs. 3 SdchsWaldG vorschreibt:

»Bauliche Anlagen mit Feuerstitten miissen von Wildern, Mooren und Heiden mindestens 30 Meter entfernt
sein; die gleiche Entfernung ist mit Gebduden von Wildern sowie mit Wildern von Gebiuden einzuhalten.
Ausnahmen kénnen gestattet werden. GréRere Abstinde kdnnen verlangt werden, soweit dies wegen des
Brandschutzes oder zur Sicherheit der Geb&ude erforderlich ist. Die Entscheidung trifft die untere Baurechts-
behérde im Benehmen mit der Forstbehérde. AuRert sich die Forstbehorde nach Eingang des Ersuchens nicht
innerhalb der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 3 der Sichsischen Bauordnung (SichsBO) vom 28. Mai 2004

— (SachsGVBI. S. 200), die zuietzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 27. januar 2012 (SachsGVBI. S. 130, i42Zj
gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, gilt das Benehmen als hergestellt.”

Flr Bestandsgebdude gilt diese Vorschrift nicht, wohl aber fiir Neubauten (Baufelder). Aus genanntem Grund
kann die Forstbehérde gar nicht auf eine Anderung des B-Planes hinwirken, weil ohne die Schaffung des
»Schutzstreifens” ein Neubau auf dem Grundst(]cl-\icht moglich ware. Der Wald steht einfach zu nah am

Baufeld.
Ostséchsische Sparkasse Dresden Deutsche Bank Grunaer Str. 2 - 01069 Dresden Sie erreichen uns Uber die Haltestelle:
IBAN: DE58 8505 0300 3159 0000 00 IBAN: DE81 8707 0000 0527 7777 00 Telefon (03 51) 4 88 7101 Pirnaischer Platz
BIC: OSDDDE81XXX BIC: DEUTDE8CXXX Telefax (03 51) 4 88 71 03 Sprechzeiten:
Konto 3 159 000 000 Postbank Mo: 9-12 Uhr
BLZ 850 503 00 . IBAN: DE77 8601 0090 0001 0359 03 E-Mails: Di, Do: 9 — 18 Uhr, Fr: 9-12 Uhr
BIC: PBNKDEFF stadtverwaltung@dresden.de-mail.de
SEB Bank Commerzbank Stadtgruen-und-abfallwirtschaft@dresden.de
IBAN: DE62 8601 0111 1414 0000 00° IBAN: DE76 8504 0000 0112 0740 00 Fir Menschen mit Behinderung:
BIC: ESSEDESF860 BIC: COBADEFFXXX www.dresden.de Parkplatz, Aufzug, WC

Kein Zugang fiir verschliisselte elektronische Dokumente. Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur kénnen iber ein Formular unter
http://www.dresden.de/kontakt eingereicht werden.
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Mit freundlichen GriiRen

im Auftrag

Sachgebietsleiter
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Stellungnahme zum Entwurf des - Teemin:

Bebauungsplan Nr. 329 , Dresden-Pappritz Nr. 4 , Am Mteschenhang“
Offentliche Auslegung - Teil A Begriindung

-
Eigentimer : /{&

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu den Ausflihrungen im Teil A — Begriindung wird von den genannten Eigentiimern des
Grundstiickes wie folgt Stellung genommen.

Eingangs mdchte ich auf meine nachstehenden bisherigen Stellungnahmen hinweisen.
Schreiben vom 12.08.2015 - mit Einspruch zur Einschrénkung des Baurechts infolge des
anliegenden Waldgebietes.

Schreiben vom 08.09.2015 - Ergénzung zum Einspruch vom 12.8.2015 mit Stellungnahme

der unteren Forstbehdrde zur Auslegung der einschlagigen
Vorschriften.
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Punkt 5.1.11 Zuordnungsfestsetzung

Unter Bezug auf meine Steflungnahme zum Punkt 5.1.10 wird Einspruch erhoben gegen die
Ubernahme von Herstellungs- und Pflegekosten fiir die Waldabstufung.
Sinnvoll ware eine Beschrankung von kinftigen Anpflanzungen.
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L andeshauptstadt Dresden
Stadiptanungs

Landeshauptstadt Dresden
Planungsmamt

Abteilung Stadtplanung Stadtgebiet
Postfach 120020

01001 Dresden

Dresden,
Widerspruch zum Bebauungsplan Nr.329

Dresden-Pappritz Nr.4, Am Mieschenhang

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den von lhnen vorgelegten Bebauungsplan Nr. 329, Dresden Pappritz Nr.4, Am Mieschen-
hang legen wir hiermit Widerspruch ein.

Unsere Einspriiche bezieheb sich unter anderem auf nachfolgend genannte Punkte:

— Umfang und GréRe des Bauvorhabens fir die schmutzwasser- und niederschlags-
wasserseitige Entwésserung fur die verhéaltnisméaig wenigen Anwohner in einer
Wohnbebauung mit sehr unterschiedlichen Baugrundverhéltnissen, ortlichen
Unwegsamkeiten sowie fehlenden grundhaften Ausbau der StraRenkonstruktionen ist in
einer gigantischen Weise geplant, welche weder kosten- naturwirtschaftlich akzeptabel ist.

— Die Renaturalisierung und die Widerherstellung des oberen Kerbtales sowie des
Quellbereiches der Moosleite auf weit abliegende Anwohner ohne deren Zustimmung
kostenpflichtig umzulegen, wird von uns nicht akzeptiert.

Mit besten Grif3en
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Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mischenhang
Entwurf

Offenlage vom 21. Dezember 2015 bis einschlief3lich 12. Februar 2016

Ort: Stadtplanungsamt, Freiberger Strafle 39, Zimmer 4313

Dresden, d.

.............. G 2o

Herr/Frau:

Anschrift:

............................................................

Stellungnahme:
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aufgenommen: - bestétigt:

27 von 106



Landeshauptstadt Dresden

Stadipinnungsamt / 61 016
G1.2 ! J "/ 5 R
§S(? /Z} . - 2B 25t
614/ 1 0 }'EB. éﬂ?ﬁ Mz 2Uf
61.5 KAV Neue Anschrift !
G1.0 ZA Vgl
Landeshauptstadt Dresdep!:” Kopie an
- Stadtplanungsamt

Termin: WV

Postfach 12 00 20

horndorf, den 09.02.2016
01001 Dresden
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Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4 "Am Mieschenhang' (Auslegung)
- Einwendungen und Bedenken zum ausliegenden Entwurf

Sehr gechrtc N

als Eigentiimer des F1.St. Nr._bin ich durch die o. g. Planung unmit-
telbar betroffen und trage deshalb zur Wahrung meiner Rechte nachfolgende Einwendungen und
Bedenken vor. Dabei bleiben auch die im Schreiben v. 12.09.2014 zum Vor-Entwurf vorgetragenen
Bedenken insoweit aufrechterhalten, als ihnen nicht bereits durch die zwischenzeitliche Reduzie-
rung des rdumlichen Geltungsbereiches des B-Plans Rechnung getragen ist.
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Forderung nach Annullierung der (angeblichen) Waldgrenze im oberen Bereich des Mieschenhan-

ges

Auf meine Ausfithrungen im Schreiben v. 12.09.2014 Nr. 5 wird vollinhaltlich Bezug genommen.
Der dortige Vortrag bleibt aufrecht erhalten, da es nicht nur um die Sicherung des Bestandsschutzes
fiir die Bebauung aus dem Jahre 1994 geht, sondern auch zukiinftige Folgenutzungen mit Feuerstit-
ten auf dem gesamten Grundstiick zuldssig bleiben miissen.

Die im Plan-Entwurf im oberen Teil des Mieschenhangs angegebene Waldgrenze entspricht nicht
den gesetzlichen Anforderungen der §§ 2, 25 SichsWaldG. Denn der dortige Baumbestand ist nicht
geeignet, eine waldwirtschafiliche Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auszuiiben (§ 2 Abs. 1
SachsWaldG).

Vielmehr handelt es sich um eine abwassertechnische Funktionsfliche (RUB), deren Nutzung ei-
nerseits vorrangig von den Anforderungen der Abwasserbeseitigung bestimmt wird. Andererseits
handelt es sich um steile Hanglagen im Siedlungsbereich, die einen forstlich verniinftig nutzbaren
Anwuchs als Wald gar nicht zulassen, weil die Vegetation bereits in mittlerer Hshe zur Vermeidung
von Hang-Erosionen durch Umfallen sowie aus Griinden der Verkehrssicherung entlang der Strafie
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regelmiBig friihzeitig entnommen werden muss. Eine forstliche Bewirtschaftung scheidet daher
aus. Vielmehr handelt es sich um typische Funktionsflichen iSd. § 2 Abs. 3 SichsWaldG.

Soweit der angebliche Wald erst jiingst durch die Anpflanzung bzw. durch die Zulassung von An-

wuchs frofz der schon seit iiber 20 Jahren am Mieschenhang bestehenden Bebauung entstanden ist,
wird hilfsweise die Verletzung des Gebots der Riicksichtnahme iSd. § 25 Abs. 2 SichsWaldG ein-
gewandt. Da die Entwicklung eines Waldes in diesem Nachbarschaftsbereich unzuldssig war, kann
sich die Stadt und der Forst jetzt nicht auf einen diesbeziiglichen Schutzbedarf berufen.

Die im Plan-Entwurf eingetragene Waldgrenze iSd. § 15 Abs. 1 Nr. 4 SaichsWaldG ist vor allem

deshalb tiberraschend, weil @r_zﬁg_h_rlo_mmdie Baugenehmigung fiir
ein Wohnhaus innerhalb der vermeintlichen 30m-Grenze fiir ein Wohnhaus mit Feuerstitte "Am
Hiigel" auf den F1.St. Nr. erteilt worden ist. Seither ist die gegeniiberliegende Vegetation
gewiss nicht so schnell gewachsen, dass sie nun auf einmal doch als Wald zu gelten hat.

Die Berufung des Planungsamtes darauf, dass die dortigen Biéume nicht bleibend die 25-Héhe iiber-
schreiten wiirden und deshalb Einzelfall-Genehmigungen erteilt werden konnten, ist keine ange-
messene rechtliche Losung des generell durch die konflikttrichtigen Neuanpflanzungen provozier-
ten Problems.

4,
Forderung nach einer effizienteren Abwasserbeseitigung auch am oberen Mieschenhang
(vgl. mein Schreiben v. 12.09.2014 Nr. 6)

Nach den mir vorliegenden Auskiinften (zuletzt vom November 2015) soll das Pumpwerk am RUB
auch in Zukunft bestehen bleiben und mein Grundstiick entsorgen, obwohl bei Starkregen das
Mischwasser wegen der Uberschreitung der Aufnahmefihigkeit des Pumpwerkes fontinen-artig aus
dem Kanaldeckel quillt mit der Folge, dass dann 14 Tage lang die Reste von Toilettenpapier, Tam-
pons, u. 4. auf der Strafle platt gewalzt werden.

Die Belassung des Pumpwerkes am RUB ist daher keine tragfihige Losung, auch wenn jetzt flan-
kierend "Wasserstopps" eingebaut und die Fremdwassereintrige reduziert werden sollen.

Ich verlange daher eine planungsrechtliche Absicherung, dass auch der obere Teil vom "Am Mie-
schenhang" durch den Aufbau einer Freigefillelosung zeitnah entsorgt werden und das Pumpwerk
dann entfallen kann.

Weiterer Vortrag und eine ggfs. notwendige Vertiefung der Einwendungen bleibt vorbehalten.

Mit freundlichen Griifen
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An das Stadtplanungsamt

Abteilung Stadtplanung

Dresden, 11.02.2016

Betr.: Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr. 329 Dresden-Pappritz Nr.4

"Am Mieschenhang".

Gegen die erneute Festlegung im Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz
Nr.4 " Am Mieschenhang", die Grundstiicke, die unterhalb der StraRe " Am

Wald" liegen, auszuschlieRen, legen wir, auch im Interesse || KEGTcINITNGNGN

-Widerspruch ein.

Unser Grundstiick besteht aus zwei Teilen, Flurkarte]jj I A vf dem
Teilstuckjjjjfffsteht, ungefahr 80m von der StraRe entfernt, unser
Einfamilienhaus; sei-in Familienbesitz. Der zweite Teil,- grenzt
unmittelbar an die als Bebauungsgrenze festgelegte StraRe ( die friiher nur ein
Feldweg war). Dieser Teil ist (iberwiegend nur freie Wiese mit einigen
Obstbdumen. Das gesamte Grundstiick pflegen und bewirtschaften wir seit

B irmer auch im Hinblick auf [N

Nach unserem Ermessen bietet sich das obere Teilstick [ als gutes Bauland

an, zumal auch Wasser und Strom liegen. Derjenige, der im Bauplan drin ist,
1
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ist 10m Uber die Strafle von uns entfernt, ist aber noch ndher am Wald
gelegen.

Die vorgesehene Ausgliederung unseres Grundstiickes schrankt daher unsere
Besitz-und Nutzerrechte ein, ist unverhaltnismaRig, eine indirekte Form einer
Enteignung.Wir stellen das deshalb fest : zu DDR-Zeiten wurde schon mal das
Grundstiick in 6 Wochenendgrundstlicke aufgeteilt! Gllicklicherweise schon
lange vorbeil

Weiter weisen wir Sie erneut darauf hin, daf die StraRe " Am Wald .zur
Halfte unser Grundstiick ist und wir dafiir Steuern bezahlen und das Abwasser
in unser Grundstiick lauft. Zur Klarung waren stadtische Mitarbeiter vor Ort,
Kldarungsergebnis = 0.

Bezliglich des Landschaftsschutzgebietes trifft fiir uns zu, daR dieses erst an
der Hangkante zur Elbe anfangt. Somit hat das keinen Einfluf auf die von uns
gewunschte Bebauung.

Wir verstehen nicht, daR ein ungepflegter Wildwuchs, wie im
Nebengrundstiick vorhanden, fiir uns eine Richtlinie sein soll.

Man kann nun wirklich nicht erkennen, daf die Gutachtergemeinschaft es sich
bei der Entscheidung schwer gemacht hat : Bauen oder nicht Bauen. Es wird
wieder die StraRe als Grenze genommen und in links und rechts geteilt. Die
Eingaben der Betroffenen werden ignoriert ohne zu bedenken, daR es ein
Gewinn ware fir die Rentabilitdt der geplanten Kanalisation.

Wir bitten Sie nochmals, unsere berechtigten Einwdnde zu priifen, damit die
Entscheidung nicht zu Lasten der Altbesitzer geht.

Mit freundlichen GriRen
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Betreff: Widerspruch Bebauungsplan Nr. 329

Die Zuordnung der Kosten fir die BaumaBBnahme M2 auf dem Flurstiick 85 lehnen wir
grundsatzlich ab.

Es muss als erstes geklart werden, wer fir die Zuschiittung des Tales die Genehmigung
gegeben hat.

Hier ist doch wohl der Besitzer des Tales verantwortlich, der sicherlich die Genehmigung der
Gemeinde WeiBig, Schénfelder Hochland, eingeholt hat. Es ist verwunderlich, dass fiir die
damalige Entscheidung die StraRenkante zu verbreitern das komplette Tal verfiillt wurde. Es
hitte nur soviel geschiittet werden mussen, dass die StraBenbdschung nicht abrutscht.

Fiir diesen Fehler bei der Verfillung sind wir die falsche Adresse und nicht verantwortlich zu
machen.

Wer Fehler macht, hat sie auch zu bezahlen. Es ist nicht zu verstehen, diese Kosten auf die
Anlieger abzuwalzen.

Ich bitte um die Beantwortung meiner Ablehnung.

Mit freundliche Griissen
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Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Dresden
Postfach 120020

01001 Dresden
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1.7 Kopte an

Tarrain: Wy

Betr.: Stellungsnahme zum Bebauungsplan 329 Dresden-Pappritz Nr. 4 2 e

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gleichzeitig mdchten wir auf das Schreiben vom 14.09.2014 hinweisen, die Flurstiicke
(wie im Bebauungsplan vorgesehen) als Bauland einzustufen. Die vorgeschlagene
Variante eine Waldabstufung auf dem Grundstiick ware angebracht, man kann hier
nicht von einem Wald sprechen sondern von einer verwilderten Flache.

Mit freundlichen Gruft
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Bebauungsplan Nr. 329 Dresden-Pappritz Nr.4, Am Mieschenhang

Sehr geehrte Damen und Herren,

Den geforderten Waldumbau widersprechen wir energisch.
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Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungsamt
Abteilung Stadtplanung Stadtgebiet, z.H

Freiberger StraRe 39 Postfach 12 00 20,
01067 Dresden 01001 Dresden

4. Etage_ bauleitpianung-ost@dresden.de

Dresden, den 11. Februar 2016

Stellungnahme zum
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang
(in der Fassung der Offentliche Auslegung vom 21. Dezember 2015)

sehr geehrte Damen und Herren,

Ich nehme zu dem o.g. Entwurf als NutzniefRer des Grundstiicks

Anhang 2 ist ein vergroerter Ausschnitt aus ,Entwurf Rechtsplan Biatt 1 der Offenlegung
vom Flurstiic und seiner Umgebung zur Verdeutlichung meiner Widerspriiche gegen die
im Entwurf enthaltenen Festsetzungen die Flachennutzung des Grundstiicks betreffend.

Stellungnahme zum und Widerspruch gegen B-Plan 329 DD-Pappritz Nr 4 _ Fassung 9.Feb 2016 Seite1von s
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Stellenwert des Naturschutzes

Die groRte Sorge der Entwurfsverfasser war offenbar der Artenschutz und die CO2 Bilanz.

Wenn die Umweltbehérde etwas flir den Naturschutz und zur Reduzierung des CO2 AusstoRes erreichen
will, dann wiére 2.B. die Orientierung auf effektive Heizsysteme wichtig. Die geothermischen Karten
im Gebiet des Bebauungsplanes versprechen giinstige Verhaltnisse fur die Warmegewinnung
aus Erdwérme. Die Empfehlung der Nutzung der Erdwarme (selbstverstédndlich im Rahmen der
dafiir geltenden Vorschriften) im Bebauungsplan wiére ein wirksamer Beitrag zum Klima- und
Naturschutz. Die Verminderung des CO2-AusstoRes aus Ol- oder Gasheizungen ist von
mindestens ebensolcher Bedeutung wie die hochst zweifelhaften Festsetzungen zur CO2-Bilanz
an anderer Stelle des Entwurfs.

Verkehr

Die verkehrstechnische Anbindung muss dem hinzukommenden Verkehrsaufkommen
angepasst werden. Die ungehinderte Erreichbarkeit aller Grundstiicke durch Rettungsfahrzeuge
und Feuerwehr muss gewahrleistet sein. Allerdings muss vermieden werden, dass
»grofziigiger” Ausbau der Wege und Straflen zusatzlichen ruhenden und flieRenden Verkehr
anzieht. Das ist nicht nur kostentreibend, sondern auch unerwiinscht. Offentliche Parktaschen
sind nicht erforderlich. Fir Besucher bei Anliegern muss flr Parkflachen auf den Grundstiicken
gesorgt werden

werden, dass er flir Ausweichmandver bei der Begegnung groRer Fahrzeuge befahren werden

Stellungnahme zum und Widerspruch gegen B-Plan 329 DD-Pappritz Nr 4 _ Fassung 9.Feb 2016 Seite2von 5
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2. Textliche Festsetzungen (z.B. das Geldnde betreffend)
Der Entwurf des Bebauungsplans geht offensichtlich von idealem Geldndeverlauf aus, ohne
Ricksicht auf die drtlichen Gegebenheiten und technisch-sachliche Gesichtspunkte. Mehrere
Textliche Festsetzungen kénnen auf diesem Grundstick nicht eingehalten werden. Das
Flurstﬂck-verlangt wegen seiner Topographie (extrem starke Hanglage in zwei Richtungen)
eine Planung von Geb&ude, Zufahrt zum Grundstiick, Fahrzeugabstellflachen, Garagen, und
Nebengelass, die von den Vorgaben des Entwurfs des Bebauungsplans abweichen muss, um
technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ausfiihrbar zu sein.
Ich widerspreche den Textlichen Festsetzungen insgesamt, soweit sie die technisch und
wirtschaftlich sinnvolle Bebauung behindern, inshesondere denen in den Punkten
2.3,6,und 9.4.

Grofe Teile des Flurstﬂcks-(mehr als 50% und de facto die gesamte Flache auferhalb des
Baufensters) sind als Flachen mit ,Bindungen fiir Bepflanzungen und flir die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen” §9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB. ausgewiesen.
Der Punkt 9.8 in den Textlichen Festsetzungen bestimmt dazu: ,Innerhalb der zeichnerisch
festgesetzten Flache mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sind die Gehdlze dauerhaft zu sichern und zu pflegen.
Abgangige Geholze sind artgleich zu ersetzen.”

Stellungnahme zum und Widerspruch gegen B-Plan 329 DD-Pappritz Nr 4 _ Fassung 9.Feb 2016 Seite3von 5



Die Festsetzung, dass auf isolierten 600-700 Quadratmetern eines privaten Grundstticks, das
von umliegenden Obstgarten, die nicht in gleicher Weise ausgewiesen sind, angeflogene
Pflanzen und Geholze (vor allem Brombeergestripp, Knallerbsenstraucher, Ginster, giftige Eibe
und andere Gehdlze) ,dauerhaft zu sichern und zu pflegen...” sind, ist absurd, diskriminierend,
schikands und nicht nachvollziehbar. Diese Festsetzung bedeutet, dass diese Fldchen nicht
wirtschaftlich genutzt werden diirfen. Mit dieser Festsetzung versuchen die Behdrden
verbriefte Eigentumsrechte auszuhdhlen. Das ist unverhaltnismaRig und deshalb nicht
akzeptierbar. Die Behdrden haben keine Veranlassung die Nutzung dieser Flichen von der
gleichen Nutzung wie in der Nachbarschaft, als Hausgarten, auszuschlieRen. Eine
gesellschaftliche Notwendigkeit besteht daflir nicht. In den Dokumenten der Offenlegung fehlt
jede Begriindung, warum Teile des Flurstﬂcl.anders als die Nachbarflurstiicke genutzt
werden missen. Das sieht nach Willkir aus.

Der Entwurf verlangt dariiber hinaus, dass mehrere groRe Forst-Gehélze in unmittelbarer Nihe
des Baufensters erhalten bleiben sollen. Schon jetzt gehen von diesen unter Bestandsschutz
gestellten Forst-Gehdlzen (einer Buche und mehreren Eichen) erhebliche akute und latente
Gefahren fiir die existierende Bausubstanz auf dem eigenen und dem Nachbargrundstiicken
und den 6ffentlichen Verkehrsraum aus. Sachlich unumstritten ist, dass die Forst-Gehélze auf
dem Grundstiick die Nutzung und Bebaubarkeit des Grundstlicks stark einschrianken bzw.
behindern. Die Vorgabe, sie zu erhalten, ist formal rechtlich vielleicht abgedeckt, jedoch
praktisch eine realitdtsferne Festlegung, die - sollte sie im Plan unverandert festgeschrieben
werden - zu teuren und fiir den betroffenen Anlieger unzumutbaren Restriktionen und
Mehraufwendungen fithren wiirden. Die zustandige Planungsbehérde hat die 0.g.
Festsetzungen in den B-Plan eingestellt, ohne die bautechnischen Konsequenzen ihrer
Festsetzungen zu bedenken. Sie hat es auch versdumt, die Belange und sachlichen Argumente
mit mir, dem betroffenen Rechtstrager, zu besprechen. Diese Argumente sind dem Umweltamt
mit Schreiben vom 5.11. 12 und 19.12.12 aus friitherem Eingaben und Antragen bekannt, haben
jedoch im Entwurf keinerlei Berlicksichtigung gefunden. Blirgernihe sieht anders aus!

Von diesen Baumriesen gehen im Zeitalter immer extremerer Wetterphdnomene erhebliche
Gefahren fiir Personen, Fahrzeuge und Bauwerke aus. Ich habe das in friiheren Antrégen auf
Fallgenehmigung im Detail erldutert, leider ohne Verstandnis durch die Umweltbehérde zu
finden. Aulerdem erschlieflt sich mir nicht, weshalb ein Eigentiimer eines Grundstiicks im
reinen Wohngebiet, Forstgehélze auf seinem Grundstiick zu dulden hat, von denen erhebliche

Stellungnahme zum und Widerspruch gegen B-Plan 329 DD-Pappritz Nr 4 _ Fassung 9.Feb 2016 Seite 4von 5
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Risiken ausgehen und die die bestimmungsgemaRe Nutzung des Grundstticks (wohnen)
dauerhaft einschrankt. Das ist ein unzumutbarer, unertréglicher Eingriff in das Eigentum.
Aus diesem Grund bekraftige ich meinen Widerspruch gegen die Festlegung, dass diese
Forstbdume auf dem FIurstiick-erhaIten werden miissen. Ubrigens bestatigt das
Liegenschaftskatasters in seinem Schreiben vom 13. Januar 2015 die Nutzungsart des
Grundsticks (1510m2) mit ,Strae (200m2) und den gesamten Rest (1310m2) als ,,Gebiude-
und Freiflaiche Wohnen” GFW.

Zu meinem persénlichen Engagement fiir den Naturschutz stehe ich. Ich wiederhole mein

Angebot in meinem Schreiben an das Umweltamt vom 29.11.2012:
»Die geltenden Vorschriften sehen die Méglichkeit vor, fiir zur Féllung freigegebene Bdume
Auflagen fiir Ersatzpflanzung zu erteilen. Bitte machen Sie von dieser Méglichkeit Gebrauch ...
ﬂerwﬁhnte auch die Méglichkeit, einen Beitrag zu einem Fond zu leisten, aus dem
Naturschutzprojekte der Stadt finanziert werden. Diese Art von Ausgleich erscheint mir sinnvoller
als eine Ersatzpflanzung auf demselben Grundstiick, denn er erméglicht die Einbeziehung der
Ersatzpflanzung in lhre stédtische Planung. Und sie garantiert mehr Professionalitéit bei der
Realisierung.

Allerdings erwarte ich, dass ich nicht noch obendrein mit

e der erzwungenen Duldung von Forstgehdlzen auf meinem Gartengrundsttick und

e der Nutzungseinschréankung eines groRen Teils meines Grundstticks und der

einhergehenden Wertminderung

bestraft werde.
Vielmehr erwarte ich eine sachliche, faire, den ortlichen Gegebenheiten gerecht werdende
Flexibilitdt bei der Einordnung des Gebdudes, der Garagen, der Park- und Abstellflichen und
des Nebengelasses.
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Dresden, 10.02.2016
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Widerspruch gegen den Bescheid: Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, { ?Aj;f i
Am Mieschenhang vom 17.08.2015 (//5”

-

Name: V0676/15 / Art: Vorlage B-/VB-Plane/FNP-Anderungen /M

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den in der Betreffzeile genannten Bescheid, erheben wir hiermit in folgenden-
Widerspruch:

3. Die Umsetzung der Kosten der Renaturalisierungsmafnahme M2.

4. Die Umsetzung der Renaturalisierungsmafinahme M2.

Fir unsere Widerspriiche fiihren wir folgende Begriindungen an:
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Die Kosten der Renaturalisierungsmaflnahme M2 sind nicht benannt, die aber schnell
auf eine sehr hohe Summe steigen kann. Daruiber werden die Anlieger nicht aufgeklart.
Die Aufsplittung der entstehenden Kosten auf nur bestimmte Grundstiicke ist ungerecht.
Ausgegliederte Grundstiicke aus dem Landschaftsschutzgebiet werden im Entwurf gar
nicht herangezogen, versiegelte Flachen von bestehenden Hausern genauso wenig (das
betrifft alle Grundstiicke, die in den letzten Jahren entstanden sind) und wenn die
Baumafinahme M1 nicht umgesetzt wird, fallen eine ganze Anzahi Grundstiicke aus der
Kostenaufteilung heraus, sodass die Summe unvorstellbar hoch fir die restlichen
Anlieger wird.

Die Kosten sind Gberhaupt nicht abschatzbar und wir sind nicht gewillt, die
Gesamtkosten der M2-Mallnahme, umgelegt auf genannte Grundstiicke, zu zahlen.

im 1. Entwurf vom 01.08.2014 Abs. 5.1.2 wird im Ergebnis der Untersuchungen
festgesetzt, die Flache des zugeschiitteten Tales als Wald- bzw. naturbelassene
Grinflache zu belassen. Intensive geologische Untersuchungen sowie Sanierungs- und
Sicherungsarbeiten mit einem hohen Kostenaufwand sind sonst notwendig.

Der Austritt des Wassers oberhalb der Stralle kann eine Schadigung des bisherigen
Laufes einer Wasserader, bedingt durch den Strallenbau bzw. der oberhalb gebauten
Hauser sein und kann durch eine Entwasserungsleitung zum AbflieRen gebracht
werden. Wir kdnnen mit Sicherheit sagen, dass an der unbefestigten Stralle nie Wasser
ausgetreten ist.

Im Zuge der StraflenbaumafRnahme ,Am Rainchen®, ca. 1993, wurde die Strafle in
Richtung Tal begradigt. Die Strale wurde nicht abgestiitzt, sodass diese in der Mitte
einen Riss bekam und abzustiirzen drohte. Nach versuchter Unterfiitterung mit Beton
wurde von der Gemeinde das Aufschiitten des Tales veranlasst. Dieses Tal kann nie
mehr so zurliickgebaut werden, wie es mal war, da hohe Stiitzmauern fiir den
Stral’enbau benétigt werden.

Wenn das Tal wieder hergestellt werden muss, dann obliegt es der Gemeinde/Stadt die
Kosten zu tragen.

Mit freundlichen GriiRen
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Kopie:

Blindkopie:
. Entwurf Bebauungsplan Nr. 329 Dresden Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang -
Betreff: )
Widerspruch/Stellungnahme

Von: _Donnerstag 11.02.2016 21:50
1 Anhang

Widerspruch Beba‘uungsplan.pdf

Sehr geehrte)
Anbei meine Stellungnahme bzw. Widerspruch zum Entwurf des o. g. Bebauungsplanes. ich
hoffe dass meine Anregungen in die Uberarbeitung Eingang finden. Vielen Dank.

Mit freundlichem GruR o
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LH Dresden

Stadtilanunisamt

01001 Dresden

per email * ,am 09. 02. 2016

Entwurf Bebauungsplan Nr. 329 Dresden Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang

Stellungnahme/Widerspruch (insbesondere die Flurstiicke _betreffend)

Fiir Flurstiicke_

1. Ich widerspreche dem im Flst- eingezeichneten zu schiitzenden Baum (Eiche). Er steht
nur ca. 3m von den beiden Geb4uden entfernt und somit reicht der Wurzelbereich unter die
Fundamente dieser Gebaude. Es kann zunehmend zu Schidden durch Anhebung bzw.
Lockerung kommen. Diese werden schon jetzt an den Stiitzmauern sichtbar. Zum Anderem
uberragt der Kronenbereich beide Dachflichen so dass es bei herabstiirzenden Asten zu
Dachschiden kommen kagn

2. Ebenso dem zu schiitzenden Baum im Fist. - Ich kann da keinen erkennen. Es stehen nur
zwel von Kernfaule befallene absterbende Obstbdume auf diesem Flurstiick welche beim

ymstirzen 3 1
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- Allgemeines bzw. die Offentlichkeit betreffend:

3. Die Entsorgung und Ableitung des Niederschlagswassers, z. Z. zum Teil iiber private
Flachen, bleibt ungeklért. Die Ableitung in die Bache der Kerbtiler ist zu priifen, da dann
insbesondere bei Dauer- oder Starkregen erhebliche Wassermengen anfallen kénnen.

4. Die Beseitigung der Aufschiittungen im Flst. 85a (M2) ist weder aus naturschiitzerischer
noch stralenbaulicher Sicht sinnvoll und verursacht nur Kosten. Das Quellgebiet im Bereich
des Teiches liegt ohnehin frei. Lediglich der Wirtschafts- und Wanderweg in das Kerbtal und
die urspriingliche Streuobstwiese mussten wieder hergestellt werden. Es macht sich aber
eine weitere Stiitzmauer zur Absicherung der Strale ,Am Rainchen* erforderlich.’
Grundsétzlich ist zu prifen ob diese MaBnahme iiberhaupt Gegenstand des
Bebauungsplanes sein kann bzw. ob die Gemeinheit iiberhaupt fiir diese Altlastensanierung
aufkommen muss, zumal es sich um ein privates Grundstiick handelt.

5. Die Kosten fiir die Erweiterung, Sanierung oder unterirdische Umverlegung des Wasser-,
Abwasser-, Elektrizitats-, Gas- und Telekommunikationsnetzes fallen in die Zustidndigkeit
der Betreiber und sind daher auszugliedern. Da das Gebiet mit all diesen Medien (auBer
Abwasser) erschlossen ist, die Grundstiicke auch angeschlossen sind, kénnen auch keine
AnschluB3gebiithren erhoben werden. Zu prifen ist noch die VerhiltnisméaBigkeit der Mittel
furr eine zentrale Abwasserbeseitigung. Die bisherige dezentrale Losung erhilt Arbeitsplitze.

Schreiben ist elektronisch erstellt und versendet und ohne Unterschrift giiltig.
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Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt
Postfach 12 00 20

01001 Dresden
Radebeul, 08.02.2016

Entwurf Bebauungsplan Nr. 329 Dresden-Pappritz
Stellungnahme / Einspruch
Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Einsicht in den Entwurf des 0. g. Bebauungsplanes anlasslich der
Offentlichen Auslegung erhebe ich nachstehende Einwendungen:

Zu Rechtsplan Blatt 2

- Pkt. 9.2 M2 - Wiederherstellung des oberen Kerbtales und
Quellbereich Moosleite

Eine Rekultivierung des oberen Kerbtales in Form von Auslichtung

und erganzender Pflanzung sehe ich vom Standpunkt der Landschafts-
pflege als gerechtfertigt an. Doch steht der Aufwand an Leistungen
flr das Ausheben der Auffillung sowie notwendige Stiitzmauerab-
fangung der StraBe und den damit verbundenen Kosten fiir die
Anlieger in keinem Verhaltnis zum erkennbaren Nutzen.

Ich lehne diese M2-AusgleichsmaBnahme ab.
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- Pkt. 9.8 Erhalt von Baumen

Auf dem Flurst(lck_ sind zwei groBe Kiefern

als erhaltenwirdig im B-Plan eingetragen. Diese stellen eine Gefdhr-
dung der vorhandenen Bebauung dar, da bereits in der Vergangenheit

Sturmschaden durch abiebrochene starke Aste aufietreten sind.

Ich bitte von diesem Erhalt abzusehen.

Zu Begriindung des B-Plan-Entwurfs

- Pkt. 6.3.1 VerkehrserschlieBung

Ich gehe davon aus, dass die Auslegung der StraBen nach verkehrs-
technischen Vorschriften vorgenommen wurde und es die Mindest-
forderung darstellt.

Nicht einverstanden bin ich mit der verhéltnismagig groBen Anzahl
von verkehrsberuhigten StraBenfldchen/Parkflachen. Da die Einzel-
grundstiicke gentigend groBe Flachen aufweisen, kdnnten notwendige
Stellpldtze in den Grundstiicken angeordnet werden. Ausweichbuchten
flir GroBfahrzeuge davon ausgenommen.

Mit freundlichen GriiBen
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Landeshauptstadt Dresden

Amtsieiter,
01001 Dresden

Postfach 1

Dresden, 11.02.2016

Wiederspruch
Zum Bebauungsplan Nr. 329 — Dresden-Pappritz Nr. 4 Am Mieschenhang

Sehr geehrte rren,

Sehr geehrter

zum oben aufgefiihrien Bebauungsplan méchten wir als Eigentimergemeinscha
sowie* des Grundstiicks schrittiic

unseren Widerspruch einlegen.

In den Punkten Umwelt- und Naturschutz sowie Flachennutzung erschlielt sich uns die

Erfordernis einen Bebauungsplanes Nr. 329 nicht, da in bestehenden Planen diese bereits
geregelt sind.
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us unserer Sicht sind auch

die geplanten Maflnahmen fir die Ableitung des Schmutzwassers/ Regenwassers in Kanalen
Herstellungsmalnahmen die keiner Regulierung durch einen Bebauungsplan zur Grundlage
haben missen. MalRnahmen die durch den Gesetzgeber moglicherweise festgelegt werden,
soliten nicht, durch einen eigens dafir entwickelten Bebauungsplan Grundlage darin finden,
die Kosten auf den Blrger umlegen zu kénnen.

Daher mochten wir thnen hiermit unseren Wiederspruch zu diesem Vorhaben ausdriicken.

Schlusserklarung: Sollte eine unserer Begriindung ganz oder teilweise unwirksam sein oder lhre
Rechtswirksamkeit spater verlieren, soll hierdurch die Gultigkeit der ubrigen Begriindungen nicht
beruhrt werden. Anstelle dieser unwirksamen Begriindung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Gern wirden wir bei einer weiteren Planung unsere Teilnahme anbieten, wenn mdglich auch vor
Ort.

Bitte bestatigen Sie uns den Erhalt des Widerspruchs, vorzugsweise anjjjj~onhnnatt
vielen Dank.

Wir verbleiben mit freundlichen Grifien

Aniage: Kontakidate

52 von 106



Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt
Freiberger Strafse 39

01067 Dresden

Thr Zeichen:

uauun

S D'

Bebauungsplan Nr. 329, Dresden Pappritz Nr. 4, ,Am Mies
Auslegung zur Beteiligung der Offentlichkeit
Anderung des Geltungsbereichs

12.02.2016
2. 0L. W/@

i

,f’”

Einwendungen des Grund-
stiicks auf dem Flurstiic der Gemarkung Pappritz

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf unsere Vollmachtsanzeige vom 17.09.2014 erhebe
ich nunmehr namens und im Auftrag unseres Mandanten die unten
ndher ausgefithrten

Einwendungen

gegen den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden Pappritz Nr.
4, ,,Am Mieschenhang”. Dazu im Einzelnen:

1. Personliche Betroffenheit

Unser Mandant ist-des Grundstiicks_

der Gemarkung Pappritz. Ausweislich
des beschriebenen Geltungsbereichs umfasste der Vorentwurf des
Bebauungsplans Teile dieser Flurstiicke. Mit der nunmehr gegenstand-
lichen Anderung des Geltungsbereichs wurden die Grundstiicksteile
mit Ausnahme eines kleinen Abschnitts an der Strafle jedoch wieder
aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen.
Begriindet wurde dies in erster Linie damit, dass sich diese Grund-
stiicksbereiche im Auflenbereich befinden und naturiiberwiegenden

Charakter hitten. Er ist damit ||| mittelbar von den

geplanten Regelungen des Bebauungsplans betroffen. Denn mit den

getroffenen Regelungen wird die Nutzung_vorge-
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schrieben bzw. wird versucht, festzuschreiben, dass die Grundstiicke
als Auflenbereichsgrundstiicke nicht der im Zusammenhang des
Ortsteils vorgegebenen Bebauung folgen diirfen. Wie unten naher
dargestellt werden wird, ergibt sich aus den geplanten Festlegungen
letztlich eine nahezu vollstindige Nichtnutzbarkeit zumindest dieser
Flurstiicke. Insofern ist unser Mandant unmittelbar betroffen.

2. Festlegungen des Entwurfes
Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 329 wurde im

Zuge der Erarbeitung des Entwurfes insoweit abgedndert, als Teile des
Flurstiicke—us dem Geltungsbereich des urspriing-

lich geplanten Bebauungsplans herausgenommen wurden.

Begriindet wird dies damit, dass

~Eine Regelung iiber den Bestandsschutz hinaus konnte im Be-
bauungsplan in Folge der Lage innerhalb des 30 m Waldabstandes
als auch innerhalb bzw. direkt angrenzend an das Landschaft-
sschutzgebiet (LSG) nicht getroffen werden. Der mit dem Baurecht
erworbene Schutzanspruch vor Schiden durch den benachbarten
Wald, zoge erhebliche Eingriffe in das Schutzgebiet, insbesondere
in den alten schiitzenswerten Waldbestand nach sich. Unabhingig
von den negativen Wirkungen auf das angrenzende Schutzgebiet,
bestinde ein erhebliches Haftungsrisiko, das sich in dieser Grifien-
ordnung wederdurch einen Haftungsverzicht noch durch Festset-
zungen im  Bebauungsplan losen lassen wiirde. Eine
planungsrechtliche Losung wire zwangsliufig eine Waldumwand-
lung, die im Schutzgebiet und in den hier vorliegenden erosionsge-
fihrdeten Hangbereichen (Hangschutzwald und Griflenordnungen
auf Grund des Widerspruches zu den Schutzzielen im LSG) aus-
zuschlieflen ist.

Die Ausweisung von Baufeldern in diesem Bereich widerspricht
dariiber hinaus auch der Darstellung im giiltigen Landschafts-
und Flichennutzungsplan.

Der Bereich und der westlich angrenzende Be-
reich des Flurstiic ine schiitzenswerte Auflenbereichsfliche
mit ,eindeutig naturiiberwiegendem Charakter” (darstelle). Auf
dem Flurstiick wurde ein Biotop (Streuobstwiese, magere
Frischwiese) gemdfS § 21 SichsNatSchG festgestellt, welches als
solches zu erhalten ist. Eine Ausgliederung aus dem Landschaft-

sschutzgebiet ~wurde mnicht in  Aussicht gestellt. Eine

13
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Baufeldfesetzung ist damit ausgeschlossen. Die Beurteilung erfolgt
weiterhin nach § 35 BauGB. [...]"

3. Einwendungen

6 t wendet sich gegen die Festsetzungen des Flurstiicks
MIS Aufienbereichsfliche mit eindeutig naturiiberwiegen-
dem Charakter. Dartiber hinaus wendet er sich gegen die Argumentati-
on, dass aufgrund einer straflenbegleitenden Bebauung auf den
mafsgeblichen Grundstiicken ein Schutzanspruch vor Schdden durch
den benachbarten Wald entstehen kénnte und die Bebauung erhebliche
Eingriffe in das Schutzgebiet, insbesondere in den alten schiitzenswer-
ten Waldbestand nach sich zogen. Auch negative Wirkungen auf das
angrenzende Schutzgebiet sind fiir den konkreten Fall ausgeschlossen,
so dass auch kein erhebliches Haftungsrisiko bestiinde. Eine planungs-
rechtliche Losung wiére hier gerade keine zwangslaufige Waldumwand-
lung. Schliefslich fehlt es an dieser Biotopeigenschaft der Flurstiick
benso wie an dem eindeutig naturiiberwiegenden Charakter.

Schliefslich ist das Grundstiick nicht im Auflenbereich gelegen.

3.1 Kein Eingriff in den Wald

7 Fiir die hier mafigeblichen Grundstiicke ist kein Eingriff in den Wald zu
erkennen. Der Wald reicht nicht bis in den Bereich hinein, der durch die
Bebauung beeinflusst werden konnte. Die straflenbegleitende Bebauung
wiirde allein auf dem Bereich einer weitlaufigen Wiese erfolgen. Der
Wald beginnt erst ca. 50 m hinter einer moglichen Bebauung.

S
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3.2 Kein Biotop und keine magere Frischwiese

Zur Frage der Streuobstwiese wird erneut darauf hingewiesen, dass die
Obstbdume auf dem Ausschnitt des fiir die urspriinglich geplante
Bebauungsmoglichkeit vorgesehenen Bebauungsplanbereichs sicherlich
unstreitig nicht das Merkmal einer Streuobstwiese erfiillen konnten,
denn im geplanten Geltungsbereich des geplanten Bebauungsplans
stehen lediglich vier Obstbaume.

Unabhingig davon erfiillen diese vier Obstbdume auch im Zusammen-
hang mit den auflerhalb des geplanten Geltungsbereichs stehenden
weiteren neun Obstbdumen nicht den Tatbestand einer Streuobstwiese.
Unter einer Streuobstwiese im Sinne dieser Vorschrift ist — wie sich
schon aus dem Begriff selbst ergibt — ein Teil der Erdoberfliche zu
verstehen, der durch das Vorhandensein einer Wiese mit darauf
befindlichen, unregelméafiig angeordneten Obstbaumen gepragt ist und
auf dem sich — wie aus dem Oberbegriff des Biotops und Sinn und
Zweck der Vorschrift herzuleiten ist — aufgrund dieser Pragung ein
einheitlicher Lebensraum von nicht unerheblicher 6kologischer Bedeu-
tung entwickelt hat!'. Streuobstwiesen sind extensiv genutzte Obst-
baumbestinde aus hoch- oder mittelstaimmigen Gehoélzen, die in der
Regel unregelmiflig (gestreut) in Griinland oder typischen
Brachestadien angeordnet sind? Sie sind gekennzeichnet durch einen
artenreichen Unterwuchs und vielfdltige Kleinstrukturen wie Totholz
und Baumhdohlen. Bei den vorhandenen 13 Obstbaumen handelt es sich
gerade nicht um extensiv genutzte Obstbaumbestinde und zudem
findet und fand sich auf dem Grundstiick unseres Mandanten weder
ein artenreicher Unterwuchs noch vielfiltige Kleinstrukturen wie
Totholz oder Baumhdhlen. Eine Streuobstwiese liegt bereits nicht vor.

Die Annahme einer mageren Frischwiese ist dariiber hinaus unserem
Mandanten immer noch véllig neu und wird durch nichts belegt. Auch
aus der Begriindung zum Entwurf des Bebauungsplans geht nicht
hervor, worin die Annahme einer solchen Frischwiese begriindet ist.

Woraus zudem der Biotopstatus iibernommen wurde, bleibt in der
Begriindung des Vorentwurfs offen. Der fortwahrende Hinweis auf die
bloBe , Ubernahme” des Biotopstatus erweckt zudem den Anschein, dass
mit einer rechtskréaftigen Festsetzung des Biotopstatus im Bebauungs-
plan keine Konsequenzen verbunden waren, sondern letztlich ein

StchsOVG in: Urteil v. 06.12.2001 Az.. 1 B 54/99 zitiert nach juris;
Géttlicher in: Praxis der Kommunalverwaltung, SdchsNatSchg, § 26, Pkt. 9;
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bestehender Zustand bekréftigt wiirde. Dabei wird aber {ibersehen, dass
auch eine Festsetzung eines Bebauungsplans, die einen faktischen
Zustand bekriaftigt, eine Regelung der Rechtslage und damit eine
Anderung der Rechtslage darstellt?. Denn erst durch die Festlegung des
Biotopstatus und die damit verbundene Festlegung der
Nichtbebaubarkeit des Grundstiicks unsere Mandanten wird ihm
dauerhaft die Bebaubarkeit seines Grundstiicks entzogen.

*ove Bautzen, Urt. v. 05.12.2013 —1 C 23/11 — juris, Rn. 99.
* BVerwG, Urt.v. 12.09.1980 — IV C 75.77 — ZfBR 1980, 294, 295.
®  Zusammenfassend: BVerwG, Urt. 06.11.1968 — IV C 2.66 — BVerwGE 31, 20, 21f..
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BVerwgG, Urt. 06.11.1968 - IV C 2.66 ~ BVerwGE 31, 22.

BVerwG, Beschl. v. 18.06.1997 - BVerwG 4 B 238. 96 —BRS 59 Nr. 78 m. w. N..

OVG Liineburg, Beschl. v. 09.11.2004 — 1 LA 2/04 — NJOZ 2005, 457, 459.

BVerwG, Urt. v. 06.12.1967 — IV V 94.66 ~ BVerwGE 28, 268.

1 BVerwgG, Urt. v. 06.11.1968 — IV C 2.66 —~ BVerwGE 31, 20; BVerwgG, Urt. v. 15.05.1997 ~
4 C 23. 95—~ BRS 59 Nr. 90; BVerwG, Beschluss v. 09.11.2005 - 4 B 67.05 —
Lexetius.com/2005,3502.

u Liittgau in: Miinchener Anwaltshandbuch, Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Miinchen 2003, §

7 Rn. 202.

A7
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2 BVerwG, Beschl. v. 04.10.2006 — 4 BN 27.06 ~ Lexetius.com/2006, 2744.
2 BVerwG, Beschl. v. 01.04.1997 — 4 B 11/97 — NVwZ 1997, 899, 899.
¥ VG Augsburg, Urt. v. 30.06.1982 — 4 K 81 A/750 — NVwZ 1983, 437, 437.
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BVerwG, Urt. v. 12,06.1970 - IV C 77.68 —~ NJW 1970, 1939, 1940; BVerwG, Urt.v.
19.09.1986 — 4 C 15/84 — NVwZ 1987, 406.

Fiir den umgekehrten Fall: OVG Liineburg, Beschl. v. 09.11.2004 — 1 LA 2/04 — NJOZ
2005, 457, 461.

Fiir den umgekehrten Fall: OVG Liineburg, Beschl. v. 09.11.2004 — 1 LA 2/04 — NJOZ
2005, 457, 461.

BVerwG, Urt.v. 19.09.1986 — 4 C 15/84 — NVwZ 1987, 406.; OVG Liineburg, Beschl. v.
09.11.2004 — 1 LA 2/04 — NJOZ 2005, 457, 461.

BVerwG, Urt.v. 19.09.1986 — 4 C 15/84 — NVwZ 1987, 406.; OVG Liineburg, Beschl. v.
09.11.2004 — 1 LA 2/04 — NJOZ 2005, 457, 461.

vgl. Zu diesem Kriterium: OVG Liineburg, Beschl. v. 09.11.2004 - 1 LA 2/04 - NJOZ
2005, 457, 461.

VG Augsburg, Urt. v. 30.06.1982 — 4 K 81 A/750 — NVwZ 1983, 437, 437.

.../10
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Blick auf die nordliche Strafienseite

BVerwG, Urt. v. 06.11.1968 — IV C 31/66 — BVerwGE 31, 22, 26 f..
BVerwG, Urt. v. 06.11.1968 — IV C 31/66 — BVerwGE 31, 22, 27.
BVerw@G, Urt. v. 06.11.1968 — iV C 31/66 ~ BVerwGE 31, 22, 27.

/12
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2 BVerwG, Urt. v. 17.11.1972 — IV C 13/71 - BRS 25 Nr. 41; anders z.B. : OVG Bremen,

Urt. v. 05.06.1984 — 1 BA 114/83 ~ BauR 1984, 495; VGH Mannheim, Urt. v. 26.03.1984
~851895/83 — BauR 1984, 496; VGH Miinchen, Urt. v. 13.07.1982 — 1 B 81 A.2189 —
BayVBI. 1983, 628.

BVerwgG, Urt. v. 26.05.1967 — IV C 25.66 — BVerwGE 27, 137, 139; BVerwG, Urt. v.
03.06.1977 — IV C 37/75 — BVerwGE 54, 73, 76.

BVerwG, Urt. v. 03.06.1977 — IV C 37/75 — BVerwGE 54, 73.

%8 BVerwG, Urt. v. 27.08.1998 — 4 C 13/97 — BauR 1999, 373, 374.

26

27
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3.4 Entziehung der Bebaubarkeit des Grundstiicks

Abschlieffend verweise ich darauf, dass der vollstindige Entzug der
Bebaubarkeit eines dem bauplanungsrechtlichen Innenbereich zuzu-
rechnenden Grundstiicks nur durch das Vorliegen ganz besonders
wichtiger Belange gerechtfertigt werden kann?. Bei der Festsetzung von
Biotopen im Rahmen eines Bebauungsplans und damit der Festlegung
der Bebaubarkeit oder dem vollstindigen Ausschluss der Bebaubarkeit
muss die Stadt entsprechend beriicksichtigen, ob nicht die Bebaubarkeit
bspw. dadurch erreicht werden kann, dass entsprechende Ausgleichs-
mafinahmen stattfinden. Auch solche als Bedingung der Bebauung
vorgeschaltete Ausgleichsmafinahmen koénnen im Rahmen eines
Bebauungsplans festgelegt werden.

Gleiches gilt fiir die Frage, ob die Gemeinde festlegt, dass das
Grundstiick im AufSenbereich gelegen ist.

Es sind derzeit keine Griinde ersichtlich, die die Stadt dazu zwingen,
keine selbststandige Entscheidung zur Frage der Bebaubarkeit und der
moglichen Bedingungen fiir die Bebaubarkeit des Grundstiicks unseres
Mandanten zu treffen.

Fiir Riickfragen und erginzende Informationen stehe ich Ihnen gerne
zur Verfiigung.

Mit\freundlichen Griiflen

* OVG Bautzen, Urt. v. 05.12.2013 —1 C 23/11 — juris, Rn. 105.
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Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt
Freiberger Stralle 39
01067 Dresden

Dresden, den 08.02.2016

Bebauungsplan Nr. 329 Dresden-Pappritz Nr. 4 Am Mieschenhang

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Vorlage auf mich lautender Volimacht zeige ich die Vertretung ||| Gz

I =1 ' No-

men und im Auftrag meiner Mandanten gebe ich zum Bebauungsplanentwurf folgen-
de Einwendungen ab. Dabei beziehe ich mich ergdnzend in vollem Inhalt auf die
bisherigen Ausfuhrungen

qu friheren Entwurfsverdffent-
lichungen (Stellungnahme vom 14.09. :
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Die Realisierung der Planung hat Auswirkungen auf das Wohngrundstiick der Ein-
wendungsfuhrer. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Gesichtspunkte des Larm-
schutzes und des Schutzes vor Luftschadstoffen.

In Folge der Planung ist eine erhebliche Gefahrdung der Gebaudesubstanz zu erwar-
ten. Im Rahmen der planerischen Abwéagung wurde dies offenbar nicht untersucht.

Durch den Ausbau des Wendehammers Am Ginsterbusch zu erwartenden Schwer-
lastverkehr werden erhebliche Bodenerschitterungen ausgelést. Hinzu kommt inso-
weit eine erhebliche Belastung durch Verkehrslarm und Abgase. Auch dies lasst die
Planung unbericksichtigt.
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Die Planung ist insbesondere hinsichtlich der StraRenplanung unvolisténdig und wi-
dersprichlich. Im Erlauterungsbericht zur Strafenbaumalnahme — dort Seite 12 —
wird als Vorzugsvariante die dort zuvor erorterte Variante 4 als ,tragféahige Kompro-
missldsung” beschrieben. Der Waldbestand bliebe unberiihrt. Dies widerspricht dem
am 02.02.2016 eingesehenen ,Lageplan Variante 4" (Stand 07/2015), ausweislich
dessen ,Am Mieschenhang“ gegenilber der Einmiindung zur Strafte ,Am Ginster-

busch® erheblich durch Errichtung einer Stiitzwand und eine 54 m langen Ausweich-
stelle ganz erheblich in den dort ausgewiesenen Wald eingegriffen wird.

In der Begriindung zum Bebauungsplan — dort S. 17 ff. — wird dieses Problem ange-
rissen, aber nicht gelést, indem die Variante 3 zwar ausgeschlossen wird. Indes fin-
det keine Festlegung einer Variante statt. Stattdessen wird hinsichtlich des Flachen-
bedarfs zur Stitzmauersicherung ausgefiihrt, eine Konkretisierung erfolge im Rah-
men der weiteren Stralenplanung (S. 24). Dies widerspricht den Grundsétzen des
Planungsverfahrens. Meiner Mandantschaft ist insoweit nicht klar, ob und gegebe-
nenfalls in welchem Umfang sie in ihren Rechten verletzt werden wird.

Der Errichtung der Stitzmauer und der 54 m langen Ausweichstelle wird vorsorglich
widersprochen.




10.

Das Abwasserkonzept ist im Bestand zu realisieren. Auch insoweit bedarf es ledig-
lich der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Befugnisse. Ein weitergehendes Pla-
nungsbedurfnis ist den ausgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen.

1.

Die weiteren Planungsziele sind nicht schlissig dargestellt. Der Umweltbericht lasst
nicht erkennen, weshalb die aufgeworfenen Umweltprobleme mit dem Bebauungs-
plan zu lésen sein sollen. Soweit auf Seite 43 des Berichts dargelegt wird, im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans bestehe ein Potential zur Einsparung von CO,-
Emissionen, schldgt sich dieses Ziel nicht in den planerischen Festsetzungen nieder.

13. Zusammenfassung

— Den Planungen stehen die Belange der Einwender entgegen, vor zusatzli-
chem Larm und Luftschadstoffen infolge der StralRenplanung verschont zu
werden.

— Die Planung ist daher in ihren Grundzigen abzulehnen und das Verfahren ab-
zubrechen.

14.

Erganzend wird im vollen Umfang auf die anliegende Stellungnahmeq
-vom 16.01.2016 Bezug genommen, deren Inhalt zum Gegenstand der
Einwendung gemacht wird. Soweit Sie weitere Ausfihrungen zum Sachverhalt oder

zur Rechtslage oder die Vorlage weiterer Unterlagen fir erforderlich halten wird um
sofortigen Hinweis gebeten.

GriifRen

Rechtsanwalt / Fachanwalt fir Verwaltungsrecht
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Landeshauptstadt Dresden

Stadtplanungsamt

Abteilung Stadtplanung Stadtgebiet
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Dresden, den 16. Januar 2016

Stellungnahme zum Bebauungsplans Nr. 329 Nr. 4, ,Am Mieschenhang ,,,

Entwurf zur offentli ssung Juli 2015, v. 14.08.2015 als
Betroffen

Unter Bezugnahme auf den im Betreff genannten Entwurf v. 14.08.2015 (Stand Juli 2015)

und in Ergénzung zu unserer Stellungnahme vom 14.09.21014 zum Vorentwurf zum B-

Plan — frijhzeitige Beteiligung —(Stand Juli 2014) kénnen wir als betroffene
der StralRe ,Am Mieschenhang“ zwischen den Strallen ,Am

Hugel" und ,Am Ginsterbusch®, nach wie vor weder ein Erfordernis noch einen Nutzen

erkennen, woraus die Erstellung eines Bebauungsplans (B-Plan) zur Realisierung eines
abwassertechnischen Anschlusses und einer StraenbaumaRnahme ein dringend
notweniges Erfordernis darstellt.

Deshalb lehnen die Erstellung eines B-Planes fiir unser Grundstiick ab.

Begriindung:

Wir vermuten, dass wir ||| GG kunftige B-Plane in Haftung

genommen werden und alle ErschlieBungsmaflnahmen damit indirekt finanzieren sollen.
Wir glauben, dass damit u. a. die Kosten fiir die Abwasseranschliisse an das 6ffentliche
Abwassernetz der Stadt Dresden, die nicht erhoben werden, von uns Eigentimern {iber
den B-Plan refinanziert werden sollen.

Weiterhin leiten wir aus dem o. g. Entwurf zur 6ffentlichen Auslage ab, dass die Auflagen
und zu erwartende Kosten, die mit einem B-Plan verbunden sind, nicht auf alle
Eigentimer des Planungsgebietes verteilt werden sollen. Dies ist zu ersehen aus den

Planungsvorgaben aus dem Dokument vom 01.08.2014 und dem Themenstadtplan
(Stand heute). Hier sind andere Bereiche festgelegt als im neuen vorliegenden Entwurf.
Wir sehen uns in unserer Annahme umso mehr bestarkt, da mit der o. g. Entwurfsvorlage

pistzich Grundstuck |

-aus dem B-Plan herausgeldst wurden. Das gleiche gilt fur die Ausgliederu

1. Stellungnahme zum Entwurf zur 6ffentlichen Auslage v. 18.08.2015B-Plan 329, Nr. 4 01.02.2016 / 1von 4
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des Grundstﬂck-aus der Waldabstandsflache gegeniiber der Miesche. Wir
kénnen keine Notwendigkeit erkennen, warum dies vorgenommen wurde.

Die Bedingungen fiir diese Grundstiicke (vollstandig bebaut, alle Medien, StralBe verfugt
Uber eine Schwarzdecke mit Randbegrenzung sind vorhanden, kanal- und
abwassertechnische ErschlieBung an das 6ffentliche Netz ist noch nicht ) entsprechen

genau den gleichen Bedingungen, wie fur unser Grundstick (Flurstiicke s. 0.).

Sollte unsere Stellungnahme keine Beachtung finden und ein B-Plan dennoch
beschlossen werden, so gilt dann unsere nachfolgenden Stellungnahmen

und Einwédnde zu einzelnen Punkten wie folgt:

Die Anbindung an den ,Wachwitzer Hohenweg" ist vollstandig bebaut. Die Stralke ,Am

Mieschenhang" ist mit einer Randbegrenzung auf der Westseite der Strafle bis zum ,Am
Ginsterbusch*, mit Schwarzdecke und vorschriftsmaRig abgesenkten Einfahrten versehen.
Alle Medien sind neu und in letzter Zeit von den Medientragern verlegt. Die dem aktuellen
Stand der Technik entsprechende Anbindung an das 6ffentliche Abwassernetz it ngéb;
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nicht vorhanden. Das qilt fur alle Grundstiicke, auch fur die ausgegliederten!

Das gesamte Wohngebiet ,Am Mieschenhang* wird seit Jahrzehnten vertrostet,

abwassertechnisch angeschlossen zu werden. Das kdnnen wir auch schriftlich belegen.

Versorgungsfahrzeuge mit einer Tonnage von bis zu 50 t sind keine Seltenheit. Vor
unserem Grundstick ist die einzige Ausweichstelle/Begegnungsstelle fir das gesamte
Wohngebiet. Da direkt vor unserer Einfahrt die StralRe am breitesten ist, wenden alle
Fahrzeuge (vor allem Transporter und groRer Fahrzeuge) direkt in unserer Einfahrt und
somit auf unserem Grundstiick. Das stellt fiir uns eine starke Beléstigung dar. Da wir auf
Grund des Wildschweinbefalls in der Miesche auf einen festen Zaun angewiesen sind,
haben wir erhebliche Bedenken, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wenn uns unser
automatisches Tor eingefahren wird und es nattrlich niemand war.

Eine Abwendung dieses Problems k&nnen wir der Planung nicht erkennen. Wir fordern,
dies zu beriicksichtigen und die Begegnungsstellen von der Einfahrt weg zu
planen.

Zielsetzung der Planung

Die Ziele in der Planung decken sich nicht mit den geplanten BaumaBnahmen Die
aufgefuhrten Griinde zur Festigung, Erhaltung und Entwicklung der Siedluns-
Randbereiche und geschitzten Griin- und Waldbereiche im Planungsgebiet sind bereits
durch geltende separate Rechtsvorschriften abgesichert und auch selbstandig

1. Stellungnahme zum Entwurf zur éffentlichen Auslage v. 18.08.2015B-Plan 329, Nr. 4 01.02.2016 / 3von 4
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wirksam. Der B-Plan —Entwurf scheint in der derzeitigen Version den oben genannten
Rechtsvorschriften untergeschoben.

Auch daraus schlieen wir, dass kein B-Plan erforderlich wird, um notwendige abwasser-

und straBentechnische ErschlieBungsmaflnahmen durchzufihren.

Das Gebiet ist verkehrstechnisch erschlossen. Ca. 20 neue mutmalRliche
Eigenheimstandorte rechtfertigen aus unserer Sicht nicht, allen ,Alteinwohner/-
eigentiimern“ einen B-Plan Uberzustilpen. Wobei die Betonung auf alle liegt

Die stadtebauliche Entwicklung ist unter Anwendung der §§ 34, 35 BauGB mdglich.
Eines B-Plan bedarf es hierfur nicht. Wir verweisen auf die bisherige Praxis bei der

Vergabe von Baugenehmigungen unter Beachtung aller bestehenden Rechtsvorschriften.

Zu 4. Stadtebauliches Konzept

Die angesprochene Renaturierung des Quellbereiches Moosleite ist ein Baufehler aus der
Vergangenheit, die die Anwohner nicht zu vertreten haben. Da sich daraus ein Nutzen fur
die Allgemeinheit ergibt (liegt am Wanderweg), kénnen die Anwohner dafiir nicht zur
Kasse gebeten werden. Das sollte im B-Plan exakt ausgewiesen werden.

1. Stellungnahme zum Entwurf zur 6ffentlichen Auslage v. 18.08.2015B-Plan 329, Nr. 4 01.02.2016 / 4von 4
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Zu 5. Begriundung der Festsetzung und sonstige Planinhalte
Zu 5.1. Planungsrechtliche Festsetzung
Zu 5.1.1. Rdumliche Geltungsbereiche

Gleichzeitig bestehen die benannten Frischluftbahnen und der ,umfangreiche

Baumstand® in der oberen Miesche angrenzend Waldstreifen gegenitiber dem Flurstilick
-vahrschein!ich nur auf dem Papier. Wir als Anwohner sehen und erleben den
Zustand dieses Bereiches taglich. Der ,Baumbestand” besteht nur auf der unserer Seite
der Miesche obwohl die FLP und LP etwas anderes aussagen. Unsere Seite besteht zu
ca. 30 % aus Todholz (diinnen hohen Eschen, eine umgestirzte sehr groen Weide
direkt auf der Hc‘jhe_). Dieses Todholz ist auch auf der StraRe auch
eine Unfaligefahr geworden (Abbruch durch grof3e Fahrzeuge und bei Wind). Hier ware
dringend Handlungsbedarf. Da es sich um eine Viehweide gehandelt hat sollte der
Wildwuchs ausgelichtet werden und fiir den Randbereich zur Strafle ein
Sicherheitsstreifen mit nicht auslandendem Buschwerk angepflanzt werden. Wir
verweisen auf die Verkehrssicherungspflicht (z.B. Freihalten der Sichtachsen zu der
StralRenbeleuchtung, Sicherheit bezuglich Wildschweinen in der Dunkelheit nicht
gegeben, da derzeitige Lampen noch ausgeschaltet werden). Ein vor Ort Begehung

wiére dazu hilfreich.

Das Regenwasserriickhaltebecken wird von der Abwasserwirtschaft perfekt gepflegt. Der
Ablauf von der Sohle der Mauer bis zum Wanderweg nach dem Rainchen leider nicht. Bei
Regen flieBen mitunter in kurzer Zeit in sehr groBe Mangen Wasser, welches sich dann
staut und versumpft. Kleine Miillkippen sind auch vorhanden. Eine Frischluftschneise

stellen wir uns anders vor.
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Zu 6.3. 1. VerkehrserschlieRung

Hier sei noch einmal an die Belastigung vor unserem Grundstiick durch Wendestelle

direkt vor unserer Einfahrt verwiesen. Ausweichstellen werden im Ubrigen als Parkflachen
genutzt (vor allem durch Gewerbe) und behindern den Anlieger- und Anwohnerverkehr.
Wir erwarten hier eine Korrektur der Planung. Weiterhin verweisen wir auf unsere
Stellungnahme v. 14.09.2016, Pkt. 6.1. zum Thema Stiitzmauern.

Zu 6.2 Stadttechnische ErschlieRung

Stellungnahme vom 14.09.2014 zum Vorentwurf gilt weiter.

Schmutzwasser

Mit der Verpflichtung der LH, bis zum 31.12.2015 eine 6ffentliche Schmutzwasser-
ableitung zu erstellen, sind wir als Grundstlickseigentlimer unverschuldet in den

Nachteil geraten, dass wir mindestens weitere 3 Jahre doppelte Gebuhren fir die
Abwasserentsorgung entrichten missen (Frischwasser + Abwasser).

Hier ware durch den Planer eine Ubergangsklausel zur Kostenminderung aufzunehmen.
Die Stadtentwasserung als Eigenbetrieb der LH sollte uns Grundstlickseigentiimern dazu
ein Angebot zur Entlastung machen.
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Der gesamte Bericht spiegelt sich am BauGB. Generell sollten die ausgewiesenen

Teil B: Umweltbericht

Bereiche im FLP und LP identisch sein, was gegenwartig nicht so ist.

Die Festlegung, ,... ohne Durchfiihrung eines Bauleitplanverfahrens ...in absehbarer
Zeit nicht zu erreichen”, bezweifeln wir. Der Anschluss an eine dem Stand der Technik
entsprechende ErschlieBungsanlage zur Abwasserbeseitigung fur das gesamte
Wohngebiet ist verpflichtend

Zusammenfassung

Grundsatzlich lehnen wir einen B-Plan, Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Nr. 4

Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang, Entwurf zur &ffentlichen Beteiligung in der

Fassung vom Juli 2015, Datum 14.08.2015,_

Stadtplanungsamt, vorliegt, ab.

Sehr bestarkt werden wir in unserer Auffassung, dass Grundstiicke in diesem Gebiet
herausgenommen werden, bei denen ,alles bebaut ist* und somit alle Auflagen des B-
Planes (einschliel3lich Umweltbericht usw.) nicht mehr gelten. Besonders verwundert hat
uns das Verschieben der Waldabstandsflachen vor dem FlurstucKjjfobwont der
FLP und LP diese Flachen als Schutzgebiet bis zum ,Wachwitzer Hohenweg" ausweist.
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Wir erwarten eine umfassende Information zu unserer Stellungnahme, insbesondere

aber

- warum Schutzgebiete (Wandschutzsaum ,Am Mieschenhang“, Hohe Grundstiick
-einfach mal so verdndert werden? Beziige zum FLP und LP fehlen.
- warum bei der Planung von Ausweichstellen die értlichen Gegebenheiten nicht um-

fassen beachtet werden? Beldstigung durch Wenden im Einfahrtsbereich, obwohl

genugend freie Stellen vorhanden sind.

- wieso wird im gleichen Punkt mit einer Verschleppung der Abwasseranbindung

im Zusammenhang mit der Realisierung des B-Planes ,gedroht“?

Fir den Fall, dass der BB-Plan doch durchgesetzt wird, ist unsere Stellungnahme mit
diesem Dokument exakt formuliert.
Gerne stehen wir Rickfragen zur Verfigung.

Mit freundlichen GriiRen
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Zustellungen werden nur
an den Bevollmachtigten
erbeten !

wird in Sachen _Landeshauptstadt Dresden
wegen Bebauungsplan Nr. 329 Dresden-Pappritz, Am Mieschenhang

(Unterschrift)
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Widerspruch
Sehr geehrte Damen und Herren,

jermi i des Grundstuckes_ (Flurstucke
um im Bezug genannten Bebauungsplan Widerspruch ein.

Begrindet wird dieser Widerspruch bereits in meiner Stellungnahme zum Ausbau der
nichtdurchfithrenden Anliegerstrae ,Am Ginsterbusch” vom 18. September 2014 (siehe Anlage).

Weiterhin spiegelt die im Bebauungsplan benannte VerkehrserschlieBung (Punkt 6.1) nicht das reale
Erfordernis fur die Anlieger wieder. Ich lehne eine VerkehrserschlieBung fur die Strale ,Am
Ginsterbusch” sowie fur die Stichstralle ,Am Ginsterbusch” ab.

Die Strafle ,Am Ginsterbusch® wurde 2002 grundhaft erneuert, sodass eine nochmalige Erneuerun
nach derart kurzer Nutzungsdauer wirtschaftlich nicht angemessen und zielfuhrend ist. Far mich

erkenne ich keine Vorteile — im Gegenteil. Die geplante Verbreiterung der
Stralle vor meinem Grundstiick auf 8 Meter und der laut Bebauungsplan vorgesehene grundhafte
Ausbau der Stichstrale fur 3 Grundsticke im Rahmen einer sogenannten ,ErschlieBung” sind véllig
Uberzogen und werden nicht bendtigt. Der derzeitige Ausbau der Stralle ,Am Ginsterbusch und der
Stichstrae entsprechen dem vorhandenen und zu erwartenden Verkehrsaufkommen (Quell- und
Zielverkehr), da die vorhandene Ausbildung als Sackgasse bestehen bleibt. Einen begriindeten
Sondervorteil nach §129 BauGB kann ich nicht ableiten.

Die im Punkt 6.3.1 (VerkehrserschlieBung) beschriebene Notwendigkeit von Parkplatzen sowie
Ausweichstellen im éffentlichen Raum ist vor Ort nicht erkennbar. Das Parken von Fahrzeugen erfolgt
in den Privatgrundstiicken, das Ausweichen von entgegenkommenden Fahrzeugen ist problemlos
tiber Grundstickszufahrten bzw. dem Einmiindungsbereich zur Stichstrale méglich. Da nicht zu
erwarten ist, dass das Verkehrsaufkommen erheblich steigt, ist von weiteren Ausweichstellen
abzusehen.

Der im Bebauungsplan ausgewiesene Wendebereich fiir ein 3-achsiges Versorgungsfahrzeug wird
ebenfalls nicht beflirwortet. Derzeit wenden die Fahrzeuge in den Grundstickszufahrten und im
Einmindungsbereich zur Stichstralle.
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Derzeit ist vor meinem Grundstick ein Grinstreifen in Hanglage zum Straflenniveau. Laut
Bebauungsplan soll dieser Grinstreifen zu Gunsten von Park- und Ausweichmdglichkeiten
abgetragen werden. Dem stimme ich ausdricklich nicht zu. Dieser Grinstreifen dient derzeit als
naturliche Versickerung von Niederschlagswasser. Im Winter ist die Strafe von Schnee und Eis zu
befreien. Die Ablage erfolgte bisher immer auf dem Grunstreifen mit dem Ziel der Versickerung vor
Ort. Weiterhin wird zusatzlich und unnottig Flache versiegelt, die eine weitere Staub- und
Warmebelastung zur Folge haben. Ebenfalls wird in die Wurzelbereiche der angrenzenden Hecke
eingegriffen. Ein  Absterben einzelner Heckenpflanzen ware bei Durchfihrung der
StraflenbaumaRlnahme unvermeidbar. Die Bepflanzung der Grundstiicksgrenze mittels einer Hecke
wurde deshalb von mir gewahlt, um anfallendes Niederschlagswasser vor Ort ,zu entsorgen”.

Auf Grund der Sanierung der Stralte ,Am Ginsterbusch" musste der Zugang zu meinem Grundstiick
Uber eine Treppenanlage hergestellt werden. In den neuen Unterlagen des Bebauungsplanes ist
erkennbar, dass die Grunflache inklusive Treppenanlage zu Gunsten der unnétig auszubauenden
Stralle wegfallen soll. Dem widerspreche ich ausdricklich.

Schlusserkldrung

Solite eine der Begriindungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit spater
verlieren, so soll hierdurch die Giltigkeit der brigen Begrindungen nicht berihrt werden. Anstelle der
unwirksamen Begriindung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Fur lhre Ruckfragen und Hinweise stehe ich gern zur Verfugung und bitte bei weiteren Vor-Ort-
Terminen um Bekanntgabe. Ziel solite sein, frihzeitig und transparent die betroffenen
Grundstickseigentumer in die Planungen einzubinden. Vorrangig soll die abwassertechnische
Anbindung erfolgen!

Mit freundiichen Griifien

Anlage

Kopie der Stellungnahme zum Ausbau der nichtdurchfithrenden Anliegerstrale ,Am Ginsterbusch*
vom 18. September 2014
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Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, ,Am Mieschenhang"
Stellungnahme zum Ausbau der nichtdurchfithrenden Anliegerstrale
~Am Ginsterbusch*

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 04.09.2014 fand in der Verwaltungsstelle Schonfeld-WeiRig die &ffentliche Erérterun

des im Bezug genannten Bebauungsplanes statt. Nach Rij sprach
Mvom nenmen -
wir wie folgt Stellung:

1. Der Bebauungsplan sieht auf der nicht durchfihrenden Anliegerstrale LAm
Ginsterbusch® einen breitseitigen Ausbau auf 8 Meter vor (Fahrbahn, Parkfliche,
FuRweg). :

Der Strallenverbreiterung der nicht durchfiihrenden Anliegerstrale LAm
Ginsterbusch® von 4 Meter auf 8 Meter wird nicht zugestimmt, da:

a.) dadurch Erdabtragungen notwendig werden, die eine Reduzierung der
- Erdabdeckung wiber der vorhandenen Trinkwasserleitung zur Folge haben.

b.) weiterhin die Grinflache im Winter als Ablageflache des von der Fahrbahn
gerdumten Schnee-Niederschlags dient.

c.) bereits jetzt, nach dem Aufbringen der Schwarzdecke, festzustellen ist, dass
einige Kfz- und Motorrad- Fahrer nicht die vorgeschriebene maximale
Fahrgeschwindigkeit von derzeit 30 km/h einhalten. Ein weiterer Ausbau der
Straenbreite wiirde die ,Raserei* nur férdern.,

2. Am Ginsterbusch erfolgt derzeit die Versorgung der Haushalte mit Telefonie und
Energie tber Freilandleitungen, die vorrangig Uiber Holzmaste gefiihrt werden.
Im Zuge der Erdarbeiten fur die Abwassermafinahmen und des StralRenausbaus sind

diese Telekom- und Stromleitungen ebenfalls mit in das Erdreich zu verlegen, um
Uberspannungen durch Blitzeinschlage zu vermeiden.

3. Eine Erweiterung der vorhandenen StraBenbeleuchtung, um zusatzliche
Leuchtenstandorte, wird fiir die nicht durchfithrende Anliegerstrake SAm
Ginsterbusch® nicht gewiinscht. Lediglich die Umstellung der vorhandenen Leuchten
auf moderne LED-Leuchten wird beflirwortet.
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4. Der offentliche ngangsweg zwischen ,Am Ginsterbusch.und ,Am Ginsterbusch
[l so!l nicht verbreitert werden, da es nur eine Nutzung tur Anlieger-Kfz und
Versorgungs-LKW gibt.

5. Bei einer Weiternutzung des Anliegerweges zwischen ,Am Ginsterbusch.und LAM
Ginsterbusch -sollte zum Wenden fur LKWs im Kreuzungsbereich der asphaltierte
Bereich um 5 Meter verlangert werden, um eine weitere Bodenerosion zu verhindern.
Der restliche Anliegerweg ist mit einem wasserdurchldssigen Belag (geschldmmte
Schotterdecke, wie bereits vorhanden) so zu gestalten, dass herablaufendes
Regenwasser nicht auf die benachbarten Grundstiicke lauft. -

6. Das Thema zur Errichtung zusétzlicher Kfz-Stellplatze sollte_
separat geklart werden. Fur die Grundstiicke ,Am Ginsterbusch jJjijund ,Am
Ginsterbusch-sind keine zﬁ‘lichen Kfz-Stellflachen erforderlich. Am

Grundstiick ,Am Ginsterbusc t eine Kfz-Stellflache vorhanden. Diese sollte im
Zuge des StraRenausbaus m (icksichtigt und erhalten werden. Beim Ausbau

dieser Parkflache ist darauf zu achten, dass der Bordstein in abgesenkter Bauweise
errichtet werden muss (wie derzeitig ausgeflhrt).

Abschlietend wird der im Betreff benannte Bebauungsplan durchq:ier
Grundstiicke ,Am Ginsterbuschjiill .Am Ginsterbuschiund .Am Ginsterbusc -begruBt

und unterstiitzt. Vorrangig wird dabei der Anschluss an das Abwassersystem der Stadt
Dresden erachtet. UnregelmaRige Entleerungen im Winter auf Grund von Witterungs-
verhaltnissen und die hohen Abwassergebiihren kénnen mit dem hoffentlich zeitnahen
Anschluss an das Abwassersystem einer positiven Losung zugefiihrt werden.

Nochmals vielen Dank fir lhre Bemihungen.

Mit freundlichen GriiRen




Stadtplanungsamt
Stadtverwaltung Dresden

Bebauungsplan 329 Dresden-Pappritz Nr 4, Am Mleschenhang

Hier : Stellungnahme im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung der Fassung vom Juli 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ausweisung von Baurecht und die geordnete abwasserseitige ErschlieBung des
Mieschenhanggebietes wird grundsitzlich begriift.

Mit folgenden Inhalten des vorliegenden Entwurfes sind wir nicht einverstanden :

Mit der Ausgleichsmainahme M2 sind wir ausdriicklich nicht einverstanden. Es entzieht sich
unserem Versténdnis, warum eine unmittelbar an ein Biotop (Streuobstwiese / magere
Frischwiese) angrenzende Grundstiicksfliche mit unverhiltnismaRig hohem Aufwand
freigelegt werden soll, deren Kostenrahmen {iberdies nicht angegeben wurde. Die
betreffende Fldche ist seit der Verfiillung in den 1960ger Jahren ungenutzt und dem ;
natiirlichem Bewuchs anheimgegeben. An anderer Stelle des Stadtgebietes werden gerade
solche Bereiche als schiltzenswert bewertet und sind von Eingriffen zwingend freizuhalten.
Im Obrigen ist zu priifen, ob es sich bei der betreffenden Fliche des Flurstiickes 85 a um

erhaltenswerten Wald handeit.

Mit freundlichen GriiRen

Landeshaupistadt Dresden
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Stellungnahme im Sinne §3BauGB zum Bebauungsplan Nr. 329, DD-Pappritz, Nr. 4, Am
Mieschenhang (Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung in der Fassung vom Juli 2015)

hier: Einwendun_ der Gemarkung Pappritz

Sehr geehrte Damen und Herren, Dresden, d. 08.02.2016

Stadtebauliches Konzept:

Eine vollstandige stadttechnische ErschlieBung mit den angegebenen Strallenbreiten ist in diesem
Siedlungsgebiet, insbesondere noérdlich ,,Am Hiigel” mit geringer Dichte ohne Durchgangsverkehr
nicht gerechtfertigt und wirtschaftlich.

Die vorgesehenen Querschnitte entsprechen nicht den geplanten Nutzungsvorhaben (zum Beispiel
Miillstandortplétze...).

VerkehrserschlieBung . Am Hiigel“

Parkfldchen sind auf den Privat-Grundstiicken ausreichend vorhanden und daher nicht notwendig.

Nach dem geplanten Strafenausbau entlang— ist anzunehmen, dass der

Verkehr mit hdherer Geschwindigkeit rollt als bisher.

Mit einer deutlichen Zunahme des Lérms sowie der Luftbeeintrachtigung entlang|jj i}
Grundstiickes ist zu rechnen.
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Aufgrund der entsprechenden Einwénde fordern wir eine Uberarbeitung bzw. Riicknahme der
geplanten Vorhaben.
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~ per Fax : 0351- 488 34 56 und

per e-mail: bauleitplanung-ost@dresden.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum 0.g. B. Plan habe ich folgende Anmerkungen :

TR
KNS

,J

Dresden, den 10.02.2016
Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang

Da ich ksine gebﬁrﬂge?appﬁ
nicht, gehe aber oft da spazieren. Aus meiner Sicht hat si

tzerin bin, kenne ich die alte Geldndegestalt des Kerbtales
ch die Natur diesen Bereich bereits

suriickerobert” und ein eigenes Biotop fur Tiere und Pflanzen ist entstanden, das im Zuge
der bevorstehenden BaumaRnahmen der Erschliefiung und dem grundhaften Ausbau des

Staffelsteines auch als wichtiger Riickzugsort fur

die Natur dienen kann. Daher méchte ich

die VerhaitnismaBigkeit der M2 Malnahme in Frage stellen.

Weiterhin mochie ic_inen Teil-Gmndstﬂckes 100/17 in die

Umgrenzung fir Bindungen, f
Strauchemn usw. einzubeziehen

Mit freundlichen Griiken, Kerstin Leonhardt

r Bepflanzungen und flir die Erhaltung von Baumen,
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Stellungnahme B-Fgl.;;\ 1202 1-

"
i

Tarmir Wi i

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage Ubersende ich thnen meine Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr . 329
Dresden Pappritz Nr. 4 mit Bitte um Priifung.

Vielen Dank und freundliche GrUB_
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Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt

Postfach 12 00 20

01001 Dresden

per Fax : 0351- 488 34 56 und

per e-mail: bauleitplanung-ost@dresden.de

, Dresden, den 10.02.2016
Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum o.g. B. Plan habe ich folgende Anmerkungen ;

Da ich keine gebirtige Pappritzerin bin, kenne ich die alte Geldndegestalt des Kerbtales

nicht, gehe aber oft da spazieren. Aus meiner Sicht hat sich die Natur diesen Bereich bereits
"zurlickerobert” und ein eigenes Biotop flr Tiere und Pflanzen ist entstanden, das im Zuge
der bevorstehenden Baumafinahmen der Erschliefung und dem grundhaften Ausbau des
Staffelsteines auch als wichtiger Ruckzugsort fir die Natur dienen kann. Daher méchte ich
die VerhaltnismaRigkeit der M2 MalRnahme in Frage stellen.

Weiterhin méchte i einen Teil_GrundstUckes 100/17 in die

ur ei anzunien und fur die Erhaltuni von Bdumen, .

Umgrenzung fur Bindungen,
Stréduchern usw. einzubeziehe

Mit freundlichen Grufse_
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Widerspruch deMzum
Bebauungsplan Nr. - Dresden-Pappritz Nr. 4 - Am Mieschenhang

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir “des Grundstiickes
aufgefiihrten Bebauungsplan Widerspruch ein.

Begriindet wird dieser Widerspruch bereits in unserer Stellungnahme zum Ausbau der nichtdurchfiihrenden
AnliegerstraRe ,Am Ginsterbusch* vom 18. September 2014 (siehe Anlage).

Die im Bebauungsplan benannte VerkehrserschlieBung (Punkt 6.3.1) ist Uberdimensioniert, entspricht nicht
den realen Erfordernissen der Anlieger und hat negative Auswirkungen auf Natur und Umwelt.

Wir lehnen diese VerkehrserschlieRung fiir die StraRe ,Am Ginsterbusch" sowie flr die Stichstrae ,Am
Ginsterbusch” ab.

Die AnliegerstraRe ,Am Ginsterbusch* wurde bereits 2002 grundhaft erneuert, sodass eine nochmalige

Erneuerung nach derart kurzer Nutzungsdauer wirtschaftlich nicht angemessen und zielftihrend ist. Fur uns
hergeben sich keine Vorteile sondern Nachteile

Die geplante Verbreiterung der Strafle vor unserem Grundstiick auf 8 Meter und der iaut Bebauungsplan
vorgesehene grundhafte Ausbau der StichstraRe fur 3 Grundstiicke im Rahmen einer sogenannten
LErschlieRung" sind vollig Uberzogen und werden nicht benétigt.

Der derzeitige Ausbau der StraRe ,Am Ginsterbusch und der Stichstrai3e entsprechen dem vorhandenen und
zu erwartenden Verkehrsaufkommen (Quell- und Zielverkehr), da die vorhandene Ausbildung als Sackgasse
bestehen bleibt.

Einen begriindeten Sondervorteil nach §129 BauGB kénnen wir nicht ableiten.

Die im Punkt 6.3.1 (VerkehrserschlieRung) beschriebene Notwendigkeit von Parkplatzen sowie
Ausweichstellen im 6ffentlichen Raum sind vor Ort nicht erkennbar. Das Parken von Fahrzeugen erfolgt in
den Privatgrundstiicken, das Ausweichen von entgegenkommenden Fahrzeugen ist problemios Uber
Grundstiickszufahrten bzw. dem Einmiindungsbereich zur StichstraBe mdglich. Da nicht zu erwarten ist,
dass das Verkehrsaufkommen erheblich steigt, ist von weiteren Ausweichstellen abzusehen.

Eine Erweiterung der StraRenbeleuchtung wird als nicht notwendig erachtet. Eine Umrlstung der
Mastleuchten auf energiesparende LED-Leuchtmittel wére jedoch sinnvoll.

Das Grundstiick ,Am Ginsterbusc.ist medientechnisch ausreichend erschlossen. Die Zufthrungen flr
Strom, Telefon und Wasser entsprechen den derzeit geltenden Vorschriften und sind ab der
Grundstlcksgrenze unterirdisch veriegt.

Es ware sinnvoll, wenn bei der StraRenwiederherstellung (nach Abwassererschlieung) einige 100er
Leerrohre verlegt werden, um die EVU- und Telekom- Zuleitungen im Offentlichen StraRenbereich nach
unterirdisch umzuverlegen.

Laut Bebauungsplan soll der vor unserem Grundstick liegende Grunstreifen in Hanglage zum
StraRenniveau zugunsten von Park- und Ausweichméglichkeiten abgetragen werden.

Dem stimmen wir ausdricklich nicht zu!

Dieser Grinstreifen dient der natiirflichen Versickerung von Niederschlagswasser. Im Winter ist die Strafle
von Schnee und Eis zu befreien. Die Ablage erfolgte aus Platzmangel und mit dem Ziel der Versickerung
bisher immer auf diesem Grinstreifen.
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Die unnétige Versiegelung dieser Griinflache hatte eine weitere Staub- und Warmebelastung zur Folge.
Weiterhin wirde infolge der Erdmassenabtragung dort eine Hangsicherung notwendig. Auf unserem
Grundstiick stehen mehrere Baume in Hanglage zum StraRenniveau. Die beiden genannten MaRnahmen
bedeuten einen weitreichenden Eingriff in die Wurzelbereiche und die Wasserversorgung. Ein Absterben
mehrerer Baume ware die Folge. Schutzwirdige Vogel und Artengruppen verlieren dann einen wichtigen Tell
ihres Lebensraumes.

Die geplanten Baumafnahmen stellen eine nachteilige, unkompensierbare Beeintrachtigung des
Naturhaushaltes dar und widersprechen dem Bundesnaturschutzgesetz.

Schlusserklarung

Solite eine der Begriindungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit spater
verlieren, so soll hierdurch die Gliltigkeit der tbrigen Begriindungen nicht berlhrt werden. Anstelle der
unwirksamen Begriindung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Fir thre Rickfragen und Hinweise stehen wir Ihnen gern zur Verfilgung und bitten bei weiteren Vor-Ort-
Terminen um Bekanntgabe derseiben.

Ziel sollte sein, frithzeitig und transparent die betroffenen Grundstiickseigentimer in die Planungen
einzubinden

Vorrangig soll die abwassertechnische Anbindung der Grundstlicke erfolgen!

Mit freundlichen Griif3en

Anlage

Kopie der Stellungnahme zum Ausbau der nichtdurchfiihrenden Anliegerstrae ,Am Ginsterbusch® vom
18. September 2014



Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt
Postfach 120020

01001 Dresden

Bebauungsplan Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, ,,Am Mieschenhang"
Stellungnahme zum Ausbau der nichtdurchfithrenden Anliegerstrale

~Am Ginsterbusch"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 04.09.2014 fand in der Verwaltungsstelle Schénfeld-WeiRig die dffentliche Erérterun
des im Bezug genannten Bebauungsplanes statt. Nach Ricksprache mi
vom Ginsterbuschijij und vom Ginsterbuschjfiinehmen

wir wie folgt Stellung:

1. Der Bebauungsplan sieht auf der nicht durchfiihrenden Anliegerstrae ,Am
Ginsterbusch” einen breitseitigen Ausbau auf 8 Meter vor (Fahrbahn, Parkflache,

Fulweg). :

Der StralRenverbreiterung der nicht durchfithrenden Anliegerstrale ,Am
Ginsterbusch” von 4 Meter auf 8 Meter wird nicht zugestimmt, da;

a.) dadurch Erdabtragungen notwendig werden, die eine Reduzierung der
. Erdabdeckung tber der vorhandenen Trinkwasserleitung zur Folge haben.

b.) weiterhin die Grnflache im Winter als Ablagefiéche des von der Fahrbahn
gerdumten Schnee-Niederschlags dient.

c.) bereits jetzt, nach dem Aufbringen der Schwarzdecke, festzustellen ist, dass
einige Kfz- und Motorrad- Fahrer nicht die vorgeschriebene maximale
Fahrgeschwindigkeit von derzeit 30 km/h einhalten. Ein weiterer Ausbau der
Stralenbreite wiirde die ,Raserei” nur férdern..

2. Am Ginsterbusch erfolgt derzeit die Versorgung der Haushalte mit Telefonie und
Energie Uber Freilandleitungen, die vorrangig tiber Holzmaste geflhrt werden.
Im Zuge der Erdarbeiten fir die AbwassermaRnahmen und des StraBenausbaus sind
diese Telekom- und Stromleitungen ebenfalls mit in das Erdreich zu verlegen, um
Uberspannungen durch Blitzeinschlége zu vermeiden.

3. Eine Erweiterung der vorhandenen StraBenbeleuchtung, um zusatzliche
Leuchtenstandorte, wird fir die nicht durchfiihrende Anliegerstralie ,Am
Ginsterbusch" nicht gewlinscht. Lediglich die Umstellung der vorhandenen Leuchten
auf moderne LED-Leuchten wird befiirwortet.
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4. Der dffentliche Zugangsweg zwischen ,Am Ginsterbuschffjund ,Am Ginsterbusch
[l so!! nicht verbreitert werden, da es nur eine Nutzung flr Anlieger-Kfz und
Versorgungs-LKW gibt.

Ginsterbusch [lllsolite zum Wenden fir LKWs im Kreuzungsbereich der asphaltierte
Bereich um 5 Meter verlangert werden, um eine weitere Bodenerosion zu verhindern.
Der restliche Anliegerweg ist mit einem wasserdurchiéssigen Belag (geschldmmte
Schotterdecke, wie bereits vorhanden) so zu gestalten, dass herablaufendes
Regenwasser nicht auf die benachbarten Grundstiicke lauft.

5. Beieiner Weiﬁltzung des Anliegerweges zwischen ,Am Ginsterbusch. und ,Am

6. Das Thema zur Errichtung zusatzlicher Kfz-Steliplétze sollte mit den Anliegern
separat geklart werden. Fur die Grundstiicke ,Am Ginsterbusc und ,Am
Ginsterbusch.sind keine zusétzlichen Kfz-Stellflachen erforderlich. Am
Grundstiick ,Am Ginsterbusckhist eine Kfz-Stellflache vorhanden. Diese solite im
Zuge des StraBenausbaus mit berlicksichtigt und erhalten werden. Beim Aushau
dieser Parkflache ist darauf zu achten, dass der Bordstein in abgesenkter Bauweise
i ie derzeitig ausgefihrt).

Abschliefend wird der im Betreff benannte Bebauungsplan durch die Anlieger der
Grundstiicke ,Am Ginsterbusch., LAM Ginsterbusclgiund ,Am Ginsterbusch Jjbegrift
und unterstiitzt. Vorrangig wird dabei der Anschluss an das Abwassersystem der Stadt
Dresden erachtet. UnregelméRige Entleerungen im Winter auf Grund von Witterungs-
verhaltnissen und die hohen Abwassergebiihren kénnen mit dem hoffentlich zeitnahen

Anschluss an das Abwassersystem einer positiven Lésung zugefiihrt werden.

Nochmals vielen Dank fir thre Bemiihungen.
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Betrifft:

Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang, in der
Fassung vom Juli 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als —der Grundstiick ehmen wir zum
obigen Bebauungsplanentwurf wie to ellung.
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3. Ausgleichsmafsnahme M2
Die Kosten der Renaturierung auf Flurstiick 85a ganz oder teilweise auf
Grundstiickseigentiimer zu tibertragen, halten wir fiir unangemessen. Die

Verfiillung des oberen Kerbtales erfolgte auf Anordnung und durch die Gemeinde
Pappritz.

Bei einem geplanten Riickbau, sehen wir den Verursacher bzw. dessen
Rechtsnachfolger in der Haftung.

Wir wiirden uns freuen, von Ihnen eine kurze Information zu erhalten.

Mit freundlichen Griifden
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Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschenhang, in
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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeige ich an, dass uns_Dresden, in der vor-

liegenden Angelegenheit mit der Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen beauftragt hat.

Ordnungsgemale Bevollmachtigung wird anwaltlich versichert.

Namens und im Auftrag unseres Mandanten erhebe ich hiermit die im Folgenden naher be-

schriebenen
Einwendungen

gegen den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 329, Dresden-Pappritz Nr. 4, Am Mieschen-

hang, in der Fassung vom Juli 2015.

I.
Betroffenheit des Mandanten

Unser Mandant—ier Gemarkung Dresden-Pappritz mit
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der postalischen Anschritt||| | G

Dieses Grundstlck liegt innerhalb der Grenzen des oben genannten Entwurfs des Bebau-

ungsplans.

Einwendungen
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4. Ausgleichsmaflinahme M 2

a) Mangelhafte Zuordnung der entstehenden Kosten

Gemal den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden die entstehenden Kosten
aus der Umsetzung der MalRnahme M2 einigen im Einzelnen aufgez&hlten Flurstiicken antei-

lig, jedoch beziiglich anderer Flurstlicke Teilen der Flursticke zugeordnet.

Insofern ist schon nicht erkennbar, was mit anteiliger oder aber teilweiser Zuordnung der

Kosten gemeint sein soll.

Zudem ist nicht nachzuvoliziehen, aus welchen Griinden bzw. mit welcher Rechtfertigung die
Kosten einigen Grundstiicken im Plangebiet Giberhaupt nicht, anderen Flursticken anteilig
(»anteilig den Flurstiicken*) oder aber bei anderen Flurstiicken ,Teilen der Flurstlicke® zuge-

ordnet werden.
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Auch basiert die Kostenzuordnung auf veralteten Flurplanen. Die Bestétigung der ,Uberein-
stimmung“ des Entwurfs des Rechtsplans Blatt 1 ,mit der amtlichen Liegenschaftskarte hin-
sichtlich der Bezeichnung und der Grenzen der Flurstlicke innerhalb der markierten Flache
zum Zeitpunkt” datiert auf den 15.08.2012. Zum einen wurde mit Beschluss vom 25.11.2015
eine Anderung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans beschlossen. Zum anderen sind
offensichtlich binnen der mehr als drei Jahre von der Bestétigung bis zur Offenlegung Ande-
rungen in den Flurstiicksnummemn erfolgt. Gleichwoh! wurde die Bestatigung der Uberein-
stimmung mit der amtlichen Liegenschaftskarte nicht aktualisiert und vermutlich die Uberein-

stimmung auch nicht gepruft.

Unabhéngig davon ist festzustellen, dass einige Grundstlicke im Plangebiet, denen Kosten
zugeordnet werden, gar nicht vorhanden sind (z.B. Flurstiicke Nr. 84, 144/33 und 106/7),
andere aber sowohl bei ,anteilig den Flurstiicken" als auch ,Teilen der Flurstlicke", also dop-
pelt, erfasst werden (z.B. Flurstlick 106/24).

Somit liegt hinsichtlich der Malinahme M 2 eine unklare und teilweise nicht durchfiihrbare

Kostenzuordnung vor.
b) Keine Schaffung neue Eingriffsmoglichkeiten auf dem Flurstﬁc-

Die Kosten der Ausgleichsmalinahme M 2 wurden anteilig u.a. dem Flurst'L'lck—

_ der Gemarkung Pappritz, zugeordnet.

GemaR § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe be-
reits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zuldssig waren. Die Vorschrift be-
wirkt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) eine Freistellung
flr bisher baulich nach §§ 30, 34 oder 35 BauGB nutzbare Flachen. Ein Ausgleich ist nur
insoweit erforderlich, als zuséatzliche und damit neu geschaffene Baurechte entstehen
(BVerwG, Beschl. v. 20.03.2012, Az. 4 BN 31.11).

Das Grundstiick unseres Mandanten ist bereits seit Jahrzehnten mit einem Mehrfamilien-
haus und Nebenanlagen bebaut. Der Bebauungsplanentwurf in seiner aktuellen Fassung
ermdglicht eine zulassige Grundfldche von 180 m?, wobei Nebenanlagen mit zu beriicksich-

tigen sind.

5/10
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Die zukinftig zuldssige Grundflache ist daher durch die bereits vorhandene bestandsge-
schutzte Bebauung mindestens zu einem Grofteil, wenn nicht gar komplett ,verbraucht‘. Der
Bebauungsplan ermdglicht unserem Mandanten daher, wenn {berhaupt, allenfalls eine ge-
ringe Erweiterung der Nutzungsmoglichkeiten. Nach den obigen Ausfiihrungen zu § 1a Abs.
3 S. 6 BauGB ist eine volle Inanspruchnahme des Flurst[}cks-ijr Ausgleichsmafinah-

men nicht zulassig, da zusatzliche Eingriffe somit fast nicht ermdglicht werden.

In dem Entwurf des Bebauungsplans wurde das Flurstiick unseres Mandanten gleichwohl in
die Kostenerstattungspflicht einbezogen, und zwar ohne dass beriicksichtigt wurde, dass der
Bebauungsplan auf dem Flurst(]ck-aum zusatzliche Baurechte schafft. Die Kosten-
zuordnung ist daher bezliglich Flurst[]c-icht rechtmalig.

c) Keine Bewertung des Ausgleiches der AusgleichsmaRnahme M 2

In der Begriindung des Bebauungsplanentwurfs findet sich zum Zwecke der Beurteilung von
Ausgleichsmafinahmen eine Bewertung der Eingriffe, die durch den Bebauungsplan ermdog-
licht werden, mit sog. Wertpunkten (Punkt 8.2.6 der Begriindung des Bebauungsplanent-
wurfs, S. 45 f).

Eine Bewertung der Ausgleichsmallnahme M 2 bzw. der durch sie erlangten Kompensation
ist in der Begriindung zum Entwurf jedoch nicht enthalten. Es ist somit offensichtlich nicht
gepriift worden, in welchem Umfang die Ausgleichsmanahme M 2 zur Kompensation der
Eingriffe Uberhaupt erforderlich ist. Erst recht gilt dies, da es Hinweise und Unterlagen da-
hingehend gibt, dass in dem bei der Aufschiittung des Flurstijcks-/erwendeten Material,
das als AusgleichsmalRnahme wieder entfernt werden soll, auch Hausmill enthalten ist (s.
Stellungnahme des Umweltamtes vom 13.02.2015). Wenn im Zuge der Ausgleichsmafinah-
me hausmullhaltiges bzw. schadstoffhaltiges Auffilimaterial entnommen wird, misste die
Ausgleichsmalinahme entsprechend hdher bewertet werden. Dabei kdnnte es sogar zu einer
Uberkompensation kommen, so dass der dadurch geschaffene ,Vorrat* zum Ausgleich ande-
rer Eingriffe als die des aktuellen Bebauungsplans genutzt werden kénnte. Bei Uberkompen-
sierung dlrften die Kosten der Mallnahme M 2 nicht in voller Héhe den Eigentimern im
Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 329 zugeordnet werden, sondern missten anteilig an-

deren EingriffsmaRnahmen, z.B. durch andere Bebauungsplane, vorbehalten werden.

Zur gesamten Problematik der Wertigkeit der AusgleichsmaRnahme M 2 finden sich in der

Begrindung zum Entwurf des Bebauungsplans keinerlei Ausfihrungen. Dies gilt fiir die Wer-
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tigkeit der AusgleichsmaRnahme M 2 an sich sowie fir eine mdgliche Hoherwertigkeit wegen
kritischer Zusammensetzung des zu entfernenden Auffillmaterials. Hinsichtlich des Aus-
gleichs der Eingriffe durch die Manahme M 2 wurden somit nicht alle abwagungserhebli-
chen Belange ermittelt. Eine ordnungsgemafie Abwagung nach § 1 Abs. 6 BauGB konnte

daher nicht stattfinden.

Da die Kosten der Ausgleichsmalinahme nach Nr. 9.3 der textlichen Festsetzungen zum
Bebauungsplan in vollem Umfang durch die Eigentiimer der zugeordneten Flurstlicke aus-
zugleichen sind, wiirden diese bei einer Uberkompensation der Eingriffe durch die MaRnah-

me M 2 zudem ungerechtfertigt belastet.
d) Verdacht der Belastung des Auffiillmaterials in Flurstﬁcl-

Es gibt Hinweise und Unterlagen dafur, dass die Aufschittung, die mit der Ma3nahme M 2
im Flursti]ck. nun wieder entfernt werden soll, Hausmullbestandteile enthalt (s. Stellung-
nahme des Umweltamtes vom 13.02.2015). Auch die Anwohner des Gebietes erinnern sich
an schadstoff- bzw. altlastenverdachtiges Auffiillungsmaterial. Das Umweltamt hat in seiner
Stellungnahme vom 13.02.2015 angeregt, das Auffiillmaterial untersuchen zu lassen, u.a.
um feststellen zu kdnnen, inwieweit dieses Material volistandig, d.h. auch unterhalb der
Stralde zu entfernen ware. Ggf. kdnnten Malnahmen zur Sicherung des Strallenkorpers er-

forderlich werden.
Hinzu kommen erhohte Kosten der Entsorgung des hausmuilihaltigen Auffiillungsmaterials.

In der Begriindung des Entwurfs des Bebauungsplans heif3t es jedoch, dass im Plangebiet
keine Altlastenverdachtsflachen ausgewiesen sind (Punkt 8.2.1.2der Begriindung zum Be-
bauungsplanentwurf, S. 34). Auch in der Ubrigen Begriindung des Bebauungsplanentwurfs
wird weder die Anregung des Umweltamtes vom 13.02.2015 noch die Frage der {berpri-
fungsbedirftigen Zusammensetzung des Auffilimaterials erwahnt. Das lasst darauf schlie-
Ren, dass diese Frage bei der Planung und Bewertung der Ausgleichsmafinahme M 2 nicht

bedacht wurde.
Weiterhin wird bei Entsorgung belasteten Aufflilimaterials die MalRnahme M 2 héherwertiger,

d.h. vermutlich auch héherwertiger als zum Ausgleich der planbedingten Eingriffe notwendig.

Dann ware eine Zuordnung der gesamten Kosten der (iberkompensierenden Ausgleichs-
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malinahme auf die nur zum Ausgleich verpflichteten Eigentlimer nicht erforderlich bzw. un-

verhaltnismalig.

Da eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik in der Begriindung zum Bebauungspla-
nentwurf nicht enthalten ist, sind diese Gesichtspunkte offensichtlich in die Abwagung des
Bebauungsplanentwurfs nicht eingeflossen. Weder wurde diesbeziiglich die Wertigkeit der
Ausgleichsmalinahme M 2 ermittelt noch die Notwendigkeit der AusgleichsmafRinahme M 2
flr die durch den aktuellen Bebauungsplan ermoglichten Eingriffe gepriift und festgestellt.
Nur fur diese Eingriffe sind jedoch die durch den Bebauungsplan Nr. 329 bevorteilten Grund-

stlickseigentimer ausgleichspflichtig.
5. Unzutreffende Abgrenzung des AuRenbereiches

Jedenfalls an der sudlichen Grenze des Bebauungsplangebietes ist die Abgrenzung des
Innenbereiches zum Auflenbereich nicht ordnungsgemaf erfolgt. insbesondere das Flur-
sti]ck_ Flurstﬂcl-beﬁndet sich nicht im Aufienbereich. Sowohl die
Grundstlcke unmittelbar nordlich als auch unmittelbar 6stlich davon sind bereits mit Wohn-

gebauden und Nebengebduden bebaut. Ein Bebauungszusammenhang liegt damit vor.

Wiirde das Flursttlck-nicht — vor Inkrafttreten des Bebauungsplans — als Auliengebiet
bewertet, bestiinde keine Grundlage, dem Flurstiick Kosten der Ausgleichsmafinah-

me M 2 zuzuordnen.
6. StraRe Am Wald

Gemall dem Entwurf des Rechtsplanes Blatt 1 (zeichnerische Darstellung des Plangebietes)
ist fur die Stralle Am Wald eine Breite von 4,00 m und der Status einer Einbahnstrale vor-
gesehen. Vor den Flursttxcke_st daruber hinaus sogar vorge-
sehen, dass die Strale breiter als 4 m wird, und zwar mit Verbreiterung auf der Seite dieser

Flurstiicke bzw. zur nérdlichen Strallenseite hin.

Vor dem Flurstfxcl.st, gemessen von der bereits etwas zurlickliegenden Kante der Pflas-
terung der Garageneinfahrt bis zur gegeniiberliegenden Hecke die Strale Am Wald schon
jetzt nur ca. 3,40 m breit. Eine Breite von 4 m dirfte daher nicht realisierbar sein, ohne dass
die Strafle in die Privatgrundstiicke, u.a. in Flurstlick l hinein verbreitert wird, und zwar

jenseits der jetzigen Strallenbreite.
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Da die Stral’e ,Am Wald* nach dem Entwurf des Bebauungsplans jedoch eine Einbahnstra-

Re werden soll, ist zum einen zu fragen, weshalb hier nicht eine geringere Stral}enbreite als

4,00 m ausreicht. Zum anderen ist zu fragen, warum vor den Flurstﬂcke_

die Strallenbreite auf (iber 4,00 m erweitert wird.

Zudem mussen Flachen von den umliegenden Grundstlicken in Anspruch genommen wer-

den, die derzeit nicht Teil der Stral3e sind. Da die Flurstiick oher als die

Stralte Am Wald liegen, muss der Hang abgegraben und durch Stitzmauern gesichert wer-
den. Insofern ist zu befurchten, dass bedeutende Eingriffe in die natiirliche Bodenstruktur
bzw. in den Hang mit den bekannten Auswirkungen hinsichtlich Erosion, Versiegelungsgrad

usw. erfolgen. Diese kdnnten bei einer schmaleren Strale vermieden werden.

in der Begriindung zum Bebauungsplanentwurf finden sich dazu keine Erwagungen. So wird
nicht erwogen, die Stralle Am Wald entsprechend des jetzigen Bestandes schmaler als 4,00
m zu gestalten, obwohl nur eine Einbahnstralle vorgesehen ist. Eine schmalere Ausgestal-
tung der Stralle ,Am Wald" wiirde zudem zu einer geringeren Versiegelung und einer gerin-

geren Inanspruchnahme privater Grundstiicke fuhren.

Ebenso wird in der Begrindung nicht abgewogen, ob die Verbreitung, wenn sie denn noétig
ist, nicht in Richtung Sitden, d.h. hangabwarts hatte erfolgen kdnnen. Es wird nicht gepriift,
welche Variante zu geringeren bzw. weniger Eingriffen in die vorgegebene Hangsituation der
Grundstucke fihren wirde. Insofern ware abzuwagen gewesen, ob es ginstiger ist, an Stelle
der auf der nérdlichen Seite der Stralle ,Am Wald“ erforderlich werdenden Abgrabungen und
Stitzmauern eine Aufschiittung an der sidlichen Stralle ,Am Wald“ vorzunehmen, wo die
hange flacher sind. Dies ware insbesondere auch deshalb zu erwagen gewesen, da ein Er-
werb von Flachen ohne Baulandqualitat (stdlich der StraBe Am Wald) zu deutlich geringeren

Kosten moglich wére und die betroffenen Eigentiimer wirtschaftlich weniger belasten wiirde.
7. Festsetzung einer umgrenzten Flache fiir Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die
Einhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b

BauGB)

Auf einem Teil des Flursti]cks-/vurde eine Flache fur Bindungen flir Bepflanzungen

und fur die Erhaltung von B&umen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.
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Innerhalb dieser umgrenzten Flache wurde ein Baum als erhaltungswirdig im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 25 b BauGB markiert.

In der gesamten Begrindung des Bebauungsplans findet sich keine Begriindung, warum auf

dem Grundstuck eine solche umgrenzte Flache festgesetzt wurde. Es ist

somit nicht nachvollziehbar, aus welchen Griinden auf dem Flurstﬂck_

eine Flache i.S.v. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzt wurde.

Mit freundlichen Griifien

106 von 106

10/10



	geschwärzte Stellungnahmen Öffentlichkeit
	01_2016-01-08_B329_Entwurf.pdf
	02_2016-01-12_B329_Entwurf.pdf
	03-1_2016-01-18_B329_Entwurf.pdf
	03-2_2016-02-03_B329_Entwurf.pdf
	05_2016-01-28_B329_Entwurf.pdf
	06_2016-01-29_B329_Entwurf.pdf
	07-1_2015-08-18_B329_Entwurf.pdf
	07-2_2015-09-09_B329_Entwurf.pdf
	07-3_2016-02-02_B329_Entwurf.pdf
	08_2016-02-04_B329_Entwurf.pdf
	09_2016-02-08_B329_Entwurf.pdf
	10_2016-02-10_B329_Entwurf.pdf
	11_2016-02-10_B329_Entwurf.pdf
	12_2016-02-10_B329_Entwurf.pdf
	13_2016-02-10_B329_Entwurf.pdf
	14_2016-02-10_B329_Entwurf.pdf
	15_2016-02-11_B329_Entwurf.pdf
	16_2016-02-11_B329_Entwurf.pdf
	17_2016-02-11_B329_Entwurf.pdf
	18_2016-02-11_B329_Entwurf.pdf
	20_2016-02-11_B329_Entwurf.pdf
	21_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	23_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	24_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	25_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	26_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	27_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	28_2016-02-12_B329_Entwurf.pdf
	29_2016-02-15_B329_Entwurf.pdf
	30_2016-02-15_B329_Entwurf.pdf
	31_2016-02-15_B329_Entwurf.pdf


